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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

rechtzeitig vor Inkrafttreten des neuen Bundesgesetzes zur Altenpflegeausbildung kann ich 

Ihnen die Empfehlende Richtlinie für die Altenpflegeausbildung  in Nordrhein-Westfalen 

vorlegen. 

 

Zum 1. August des Jahres 2003 tritt für neue Ausbildungsverhältnisse das 

Bundesaltenpflegegesetz zur Ausbildung von Fachkräften in der Altenpflege endgültig in 

Kraft. Es war ein langer Weg bis dahin, doch alle Beteiligten und Interessierten in Nordrhein-

Westfalen haben sich auf den Weg gemacht und arbeiten an der Implementierung dieses 

neuen Gesetzes. 

 

Ziel dieser Arbeit war und ist die Weiterentwicklung und Umsetzung einer modernen 

Altenpflegeausbildung in Nordrhein-Westfalen, im Interesse der Pflege und dabei 

insbesondere im Interesse der Auszubildenden. Durch eine Orientierung der Lernfelder an 

beruflichen Aufgabenstellungen und Handlungsabläufen soll die Ausbildung einen stärkeren 

Praxisbezug gewährleisten. Zugleich wird sie dadurch stärker als bisher auf die Vermittlung 

beruflicher Handlungskompetenzen ausgerichtet.  

 

Mit der Umsetzung dieses Lernfeldkonzeptes werden die Lehrenden in den 

Altenpflegefachseminaren vor Herausforderungen gestellt, denen sie ohne weitere Begleitung 

und Unterstützung nicht gewachsen sein können. Mit der jetzt vorgelegten Empfehlenden 

Richtlinie wird den Lehrenden in den Altenpflegefachseminaren eine konkrete Arbeitshilfe 

für die Ausfüllung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung des Bundes als Arbeitshilfe zur 

Verfügung gestellt.  

 

Die empfehlende Richtlinie als erster Teil eines Gesamtkonzeptes ist auf eine langfristige, 

systematische und kontinuierliche Begleitung und Unterstützung der Lehrenden in den 

Altenpflegefachseminaren ausgerichtet. Der zweite Teil beinhaltet die Entwicklung, 

Erprobung und Evaluation eines Lehrerfortbildungsprojektes. In einem dritten Teilprojekt soll 

ein richtlinienorientiertes Prüfungswesen gestaltet werden. Damit schaffen wir die 

Voraussetzung, die Qualität der Altenpflegeausbildung in Nordrhein-Westfalen langfristig 

sicherzustellen.  



In dieser Handreichung finden Sie ebenfalls den „Standard zur berufspädagogischen 

Weiterbildung zur Praxisanleitung in der Altenpflege in Nordrhein-Westfalen “ einschließlich 

eines Zertifikatformulars abgedruckt. Dieser wurde im Einvernehmen mit den Trägern der 

Freien Wohlfahrtspflege, den privaten Trägern und den Vertretern der kommunalen 

Spitzenverbände entwickelt und wird demnächst noch  durch eine Übergangsregelung für die 

bereits nach bisherigen Standards Qualifizierten ergänzt. 

 

Mein Dank gilt den Mitgliedern dieser Arbeitsgruppe zur Umsetzung des Bundesgesetzes für 

die Einigung auf einen verbindlichen Kooperationsvertrag für die Zusammenarbeit von 

Fachseminaren und Anstellungsträgern der Altenpflegeausbildung sowie für die Entwicklung 

eines Muster-Ausbildungsvertrages. Aber auch all denen gehört mein Dank, die an der 

bisherigen Umsetzung des neuen Bundesaltenpflegegesetzes in Nordrhein-Westfalen 

verantwortungsvoll mitgearbeitet haben. 

 

Nicht zuletzt gilt mein Dank den Autorinnen dieser Empfehlenden Richtlinie, die in enger 

Zusammenarbeit mit meinem Hause und nach Vorarbeit der Arbeitsgruppe in kürzester Zeit 

diese Empfehlende Richtlinie entwickelt haben. 

 

Sicherlich werden in den nächsten Monaten und Jahren Anregungen eingehen, die ich gerne 

in die weitere Fachdiskussion aufnehmen werde. Bis dahin wünsche ich Ihnen weiterhin ein 

erfolgreiches Wirken im Interesse der Altenpflegeausbildung und damit für die Altenpflege in 

Nordrhein-Westfalen! 

 

Ihre 

 
Birgit Fischer 

 

Ministerin für  Gesundheit,  

Soziales, Frauen und Familie  

des Landes Nordrhein-Westfalen 
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1. Einleitung 

Mit dem Gesetz über die Berufe in der Altenpflege (Altenpflegegesetz - AltPflG) sowie zur 

Änderung des Krankenpflegegesetzes vom 17. November 2000, das zum 01. August 2003 in 

Kraft tritt, erfolgt die Regelung der Altenpflegeausbildung erstmals in der Geschichte des 

Berufes einheitlich auf bundesgesetzlicher Grundlage, und die bisherigen landesrechtlichen 

Regelungen werden hierdurch abgelöst. 

Die Verlagerung der Zuständigkeit für den Berufszugang von den Ländern auf den Bund ist 

begründet durch Veränderungen des Berufsprofils der Altenpflege, das angesichts der demo-

graphischen Entwicklung und weiterer gesellschaftlicher Einflussfaktoren deutliche medizi-

nisch-pflegerische Akzente erhalten hat, ohne die ursprünglichen sozial-pflegerischen Aufga-

ben dabei zu verlieren (vgl. BVerfG, 2 BvF 1/01 vom 24.10.2002). 

 

Bei der Umsetzung des Gesetzes wird es darum gehen, die Ausbildung konsequent auf der 

Grundlage dieses Berufsprofils zu gestalten. Neben einer veränderten inhaltlichen Ausrich-

tung gehen mit dem Bundesgesetz jedoch weitere Herausforderungen an die Ausbildung ein-

her. So findet in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin 

und des Altenpflegers eine explizite Orientierung an modernen berufspädagogischen Konzep-

ten statt. Mit der Übernahme des Lernfeldkonzeptes werden traditionelle fächerstrukturierte 

Vorgehensweisen durch thematisch-konzentrische Lehrgangsformen abgelöst. Im Fokus von 

Lehr- und Lernprozessen stehen künftig nicht Fächer und deren Inhalte, sondern berufliche 

Aufgabenstellungen und Handlungskompetenzen, die eine Ausrichtung des Unterrichts an den 

Anforderungen altenpflegerischer Praxis sicherstellen sollen. Auf der Ebene des Unterrichts-

handelns werden damit Konzepte relevant, die durch ihren Handlungs- und Schülerinnen-

/Schülerbezug zur erfolgreichen Einlösung dieses Anspruches beitragen. 

 

Schließlich haben auch die Entwicklungen und Erkenntnisse in zentralen Bezugswissenschaf-

ten, insbesondere in der Pflegewissenschaft und der Gerontologie, Eingang in die Neurege-

lung des Altenpflegeberufes gefunden. Sie stellen die Lehrenden in den Altenpflegefachsemi-

naren vor die Herausforderung, die Ausbildung auf der Grundlage pflegewissenschaftlicher 

Erkenntnisse und auf der Basis weiterer wissenschaftlicher Disziplinen zu gestalten und damit 

den Ansprüchen an ein professionelles Handeln in der Altenpflege gerecht zu werden. 

 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Ausbildung in der Altenpflege frühzeitig auf hohem 

Niveau geregelt. Eine qualitativ hochwertige Ausbildung soll auch künftig unter den neuen 
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gesetzlichen Vorgaben sichergestellt werden. Wie bereits im Zuge der letzten landesrechtli-

chen Regelung der Altenpflegeausbildung wurde vom Ministerium für Gesundheit, Soziales, 

Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die zent-

rale Eckwerte für die künftige Regelung der Altenpflegeausbildung in NRW auf der Grundla-

ge des Bundesgesetzes entwickelt hat. Das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung 

e.V. erhielt den Auftrag, einen entsprechenden Entwurf für eine empfehlende Ausbildungs-

richtlinie zu entwickeln. 
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2. Gesellschaftliche Herausforderungen und Berufsprofil der Altenpflege 

Berufliche Entwicklungen sind immer im Kontext gesamtgesellschaftlicher Ereignisse, Pro-

zesse und Zusammenhänge zu sehen. Gesellschaftliche Veränderungen führen auch zur 

Schaffung neuer Berufe oder zu Profilveränderungen in bestehenden Berufen. 

Von diesen gesellschaftlichen Entwicklungen ist auch der Beruf der Altenpflegerin und des 

Altenpflegers betroffen, der in Deutschland inzwischen auf eine mehr als 40-jährige Berufs-

geschichte zurückblicken kann. 

 

Während der Altenpflegeberuf in seinen Anfängen bis in die 1960er und 1970er-Jahre noch 

stark geprägt war von sozial-pflegerischen Aufgaben, gewannen aufgrund der demographi-

schen Entwicklung und der damit einhergehenden Veränderung des Pflegebedarfs zunehmend 

medizisch-pflegerische Aufgaben an Bedeutung. Mit dem sogenannten demographischen 

Wandel, d.h. mit einer Zunahme des Anteils älterer, alter und hochbetagter Menschen an der 

Gesamtbevölkerung, hat sich auch die Art und Qualität des Pflegebedarfs in dieser Bevölke-

rungsgruppe entscheidend verändert (vgl. BVerfG, 2 BvF 1/01 vom 24.10.2002). 

 

Dabei weisen die Gesundheitsprobleme im Alter besondere Merkmale auf, die einen spezifi-

schen pflegerischen Zugang und entsprechende Kompetenzen erfordern (vgl. Garms-

Homolová: 487 ff). Beeinträchtigungen im Alter sind in aller Regel nicht neu; sie haben sich 

vielmehr über Jahre entwickelt, und die Betroffenen verfügen über Verarbeitungs- und Be-

wältigungsstrategien, an die professionell Pflegende unter Nutzung biographischer Zugänge 

anknüpfen müssen (vgl. ebd.). Auch wenn Alter nicht mit Krankheit gleichzusetzen ist, resul-

tiert Pflegebedarf im Alter immer häufiger aus komplexen gesundheitlichen Problemen, die 

überwiegend im Zusammenhang mit chronisch verlaufenden somatischen Erkrankungen so-

wie psychischen und dementiellen Veränderungen entstehen (vgl. BVerfG, ebd.). Diese füh-

ren zu Funktionsbeeinträchtigungen und zum Verlust von alltagspraktischen Fähigkeiten, dem 

durch professionelle Pflege zu begegnen ist. Altenpflegerisches Handeln hat hier die Aufgabe, 

den Verlust alltagspraktischer Fähigkeiten unter Einbeziehung sozialer Netzwerke zu kom-

pensieren sowie Selbständigkeit und Selbstpflegehandlungsvermögen im Alter zu erhalten 

und zu fördern. Häufige und mit Risiken verbundene Beeinträchtigungen, die besondere Her-

ausforderungen für professionell Pflegende mit sich bringen, erstrecken sich auf den Verlust 

kognitiver Fähigkeiten, auf psychische und dementielle Veränderungen mit entsprechenden 

Verhaltensproblemen, auf die Beeinträchtigung kommunikativer Fähigkeiten, die durch Seh-, 

Hör-, Sprech- und Sprachprobleme ausgelöst oder verstärkt werden. Probleme im Bereich der 
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Körperpflege, der Ernährung und Flüssigkeitsbilanzierung sowie im Bereich der Bewegung 

einschließlich eines erhöhten Unfall- und Sturzrisikos stellen weitere pflegerische Herausfor-

derungen dar. Schließlich gehen Schmerzphänomene im Alter und komplexe Probleme der 

Arzneimitteltherapie mit erhöhten Anforderungen auch an die Pflegenden einher (vgl. Garms-

Homolová, ebd.). Die Komplexität dieser Gesundheitsprobleme im Alter erfordert Konzepte 

der interdisziplinären Zusammenarbeit, insbesondere zwischen Medizin und Pflege, sowie 

entsprechende Formen einrichtungsübergreifender und qualitätsgesicherter Versorgung. 

 

Schließlich sind Gesundheitsprobleme im Alter mit sozialen Folgen wie gesellschaftlicher 

Stigmatisierung und Abwertung, mit Verlust von sozialen Beziehungen und Isolation verbun-

den, denen Altenpflegerinnen und Altenpfleger entsprechende mit den Betroffenen gemein-

sam entwickelte Konzepte entgegensetzen sollten (vgl. Garms-Homolová, ebd.). 

 

Auch die Praxisfelder der Altenpflege, ihre institutionellen Rahmenbedingungen, die ihren 

Niederschlag in zahlreichen rechtlichen und gesetzlichen Regelungen gefunden haben, haben 

sich entscheidend verändert und beeinflussen maßgeblich pflegerische Handlungsalternativen 

im institutionellen Kontext. 

Neben stationären und teilstationären Einrichtungen der Kranken- und Altenhilfe, neben spe-

ziellen geriatrischen Versorgungseinrichtungen spielt die pflegerische Versorgung im häusli-

chen Umfeld eine zunehmend bedeutsame Rolle. Hier treffen Altenpflegerinnen und Alten-

pfleger auf völlig andere Organisationsstrukturen, Finanzierungsgrundlagen und auch Interak-

tionsstrukturen als im stationären Sektor. Die Hauptlast der Pflegearbeit wird in der Regel von 

Bezugspersonen, d.h. von Angehörigen, Freunden oder Nachbarn, getragen. Pflegerischen 

Beratungs-, Anleitungs- und Unterstützungsleistungen kommt hier eine besondere Bedeutung 

zu. Da häusliche Pflege Krankenhaus- oder Heimaufenthalte verhindern oder verkürzen will, 

müssen Altenpflegerinnen und Altenpfleger weitgehend selbständig relevante Zustandsverän-

derungen einschätzen und notwendige Entscheidungen über medizinische Interventionen oder 

die Veranlassung ärztlicher Hilfe treffen. Seit der Einführung der Pflegeversicherung hat sich 

auch die Situation in den stationären Einrichtungen der Altenhilfe verändert. Der Umzug alter 

Menschen in eine stationäre Einrichtung der Altenhilfe erfolgt heute zu einem späteren Zeit-

punkt, wenn bereits ein höheres Ausmaß an Pflegebedürftigkeit und Pflegebedarf gegeben ist. 

Ein hoher Anteil dieser Menschen weist Mehrfacherkrankungen und dementielle Veränderun-

gen auf, die hoch komplexe Pflegesituationen mit sich bringen und die für die Pflegenden 

nicht selten mit hohem Belastungsdruck durch die Konfrontation mit Leid und Schmerz, mit 
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Sterben und Tod, mit physischen, psychischen und sozialen Auswirkungen von Alter und 

Krankheit einhergehen (vgl. BVerfG, ebd.; Garms-Homolová, ebd.). 

 

Schließlich spielen für die Veränderungen des Berufsprofils auch die Entwicklungen im Beruf 

selbst eine Rolle. Pflegende entwickeln eine eigene Expertise, die sich unabhängig von den 

spezifischen Erfordernissen einzelner Zielgruppen oder Handlungsfelder auf Kernaufgaben 

bezieht, die in eigener Verantwortung wahrzunehmen sind. Sie stützen sich in ihrem Handeln 

zunehmend auf pflegetheoretische Grundlagen und den Pflegeprozess als Strukturierungskon-

zept für komplexe Pflegesituationen. Inzwischen liegt auch eine Fülle von Ergebnissen und 

Erkenntnissen aus Pflegewissenschaft und –forschung sowie weiterer relevanter Bezugsdis-

ziplinen wie der Gerontologie vor, die bereits teilweise im altenpflegerischen Handeln be-

rücksichtigt werden. 

 

Vor diesem Hintergrund sollte die Pflege alter Menschen, 

� „die Kompetenzen alter Menscher (körperliche Funktionsfähigkeit, kognitive Leistungsfä-

higkeit, psychosoziale Kompetenz) erhalten helfen, 

 

� die Persönlichkeit, Würde, spezielle Verfügungen und Eigenarten alter Menschen respek-

tieren und Verletzung von Privatheit und Intimsphäre vermeiden, 

 

� sich den Zielen einer kontinuierlichen und umfassenden Versorgung verpflichtet fühlen 

und deshalb mit anderen Berufsgruppen und mit verschiedenen Einrichtungen intensiv ko-

operieren, 

 

� sich fortlaufend qualifizieren, um die neuesten Erkenntnisse über erfolgreiche Betreuung 

 und fördernde Unterstützung anwenden zu können, 

 

� Mittel und Formen der Arbeitsorganisation wählen, die für die Pflege und Behandlung 

 alter Menschen erforderlich sind, 

 

� Klienten und deren Angehörige als Kooperationspartner sehen, die ein Recht auf Selbstbe- 

 stimmung und unabhängige Entscheidung haben.“ (Garms-Homolová, ebd:488) 
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3. Bildungsverständnis 

Berufsausbildungen haben zum einen die Aufgabe, auf jetzige und künftige Anforderungen 

des jeweiligen beruflichen Handlungsfeldes vorzubereiten, d.h. die Forderung des Arbeits-

marktes nach beruflicher Handlungskompetenz zu erfüllen. Zum anderen fühlen sich Lehren-

de in der beruflichen Bildung nicht nur Ausbildungsansprüchen, sondern umfassenden Bil-

dungsansprüchen verpflichtet. So tritt in modernen und zukunftsweisenden berufspädagogi-

schen Konzepten neben die Zielsetzung beruflicher Handlungskompetenz als zweite Zielset-

zung die Forderung nach Persönlichkeitsentwicklung. „Persönlichkeitsentwicklung bezieht 

sich in erster Linie auf den Umgang mit sich selbst. Ihre Intention liegt im Selbsterkennen, im 

eigenverantwortlichen Handeln, im Aufbau eigener Interessenfelder und Lebenspläne. Ziel-

aspekt der Persönlichkeitsentwicklung ist das Erreichen von Individualkompetenz von Schü-

lern und Auszubildenden, verstanden als Entwicklung des eigenen Urteilsvermögens (ein-

schließlich Selbstkritik) und Einübung des sozialen Verhaltens und politischen Handelns. So-

zial-politisches Handeln bedeutet nicht regelausführendes, sondern interpretierendes Handeln, 

derart, dass der Mensch Gegebenheiten, Ereignisse und Erfahrungen seiner Lebenswelt (an-

hand seiner Deutungsmuster und Wertmaßstäbe) interpretiert und danach reflexiv handelt. 

Reflexives Lernen bzw. Selbstreflexion ist die Fähigkeit, die Bedingungen und Folgen des 

eigenen Denkens und Handelns zu durchschauen, sich des Sinns und der Legitimation der 

eigenen Tätigkeit zu vergewissern und zu verantworten.“ (Ott, 2001:61) 

 

Der Entwurf einer empfehlenden Ausbildungsrichtlinie stützt sich also auf ein Selbstver-

ständnis von pflegeberuflicher Bildung, das „berufliche Tüchtigkeit“ und „berufliche Mün-

digkeit“ als oberste Bildungsziele ausweist. Die Lernenden sollen zum einen befähigt werden, 

die Anforderungen des Altenpflegeberufes in unterschiedlichen Handlungsfeldern kompetent 

zu bewältigen; zum anderen sollen sie in der Lage sein, die Bedingungen pflegerischen Han-

delns und die an die Pflegenden gestellten Ansprüche begründet zu hinterfragen und sich an 

der Vereinbarung von Leistungsansprüchen sowie an der Gestaltung von Arbeitsbedingungen 

zu beteiligen. Damit sollen sie den beruflichen Anforderungen aus eigener Entscheidungs- 

und Urteilskraft heraus gewachsen sein (vgl. Arnold/Lipsmeier, 1995:13-25). 

 

Ebenso wie die pflegerische Beziehung wird auch die pädagogische Beziehung als dialogisch 

geprägte Subjekt-Subjekt-Beziehung verstanden. Bildung – verstanden als Handlungsfähig-

keit, die auf eigener Urteils- und Entscheidungsfähigkeit beruht – kann jedoch nicht durch die 

Pädagogin / den Pädagogen bewirkt oder vermittelt werden. Sie setzt vielmehr die Freiheit 
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des lernenden Subjektes, seine Willens- und Wertentscheidung voraus und ist als Leistung der 

Person, also als Leistung des Lernenden, anzusehen. Der pädagogische Einfluss kann von 

daher nur indirekt erfolgen. Über eine entsprechende Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen 

kann ein Angebot zur Persönlichkeitsentfaltung und –weiterentwicklung unterbreitet werden, 

das es den Lernenden ermöglicht, die Verantwortung für die Anwendung des Wissens und 

den Umgang mit den eigenen Kompetenzen zu übernehmen. 
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4. Curriculare und didaktische Orientierungen 

Die Ausrichtung der Ausbildung auf „berufliche Tüchtigkeit“ und „berufliche Mündigkeit“ 

legt sowohl auf der curricularen Ebene als auch auf der unmittelbaren Ebene des Unterrrichts-

handelns die Orientierung an komplexen beruflichen Aufgabenstellungen, Herausforderungen 

und Handlungskompetenzen nahe. Einer solchen Ausrichtung entspricht eine Ordnung des 

Ausbildungsgangs nach Lernfeldern, die auch der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für 

den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers zugrunde liegt. Auf der Ebene des unmit-

telbaren Unterrichtshandelns werden dann ebenfalls Konzepte erforderlich, die dem berufli-

chen Handlungsbezug einerseits und dem Subjektbezug andererseits gerecht werden. 

 

4.1 Das Lernfeldkonzept 

In der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des Alten-

pflegers (Altenpflege-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung - AltPflAPrV) vom 26. Novem-

ber 2002 werden die Inhalte für den theoretischen und fachpraktischen Unterricht nicht mehr 

nach Fächern, sondern nach sogenannten Lernfeldern geordnet. Damit erfolgt eine explizite 

Orientierung an einem berufspädagogischen Reformkonzept, nach dem seit Mitte der 1990er-

Jahre die Rahmenlehrpläne der KMK für neue und neu geordnete Ausbildungsberufe im dua-

len System geregelt werden. Hinter diesem wie auch hinter anderen berufspädagogischen Re-

formkonzepten verbirgt sich die Kritik an der traditionellen Form der Berufsausbildung. Ins-

besondere der Unterricht in der Berufsausbildung weise einen mangelnden Berufsbezug auf, 

bereite nur unzureichend auf die beruflichen Handlungsanforderungen vor und vernachlässige 

die Interessen und die Motivation der Lernenden. Durch die Überwindung einer an Fächern 

ausgerichteten Ausbildung sowie durch die Sicherstellung des Berufs- und Subjektbezugs 

sollen die beklagten Mängel behoben werden (vgl. u.a. Dubs, 2000:15 f; Lisop/Huisinga, 

2000:40; Schäfer/Bader, 2000:151). 

 

4.1.1 Das Lernfeldkonzept in den KMK-Empfehlungen 

Das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepu-

blik Deutschland führt in seinen „Handreichungen für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen 

der Kultusministerkonferenz (KMK) für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule 

und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte Ausbildungsbe-

rufe“ (2000) – im Folgenden KMK-Handreichungen genannt – Vorgaben zum Aufbau lern-

feldorientierter KMK-Rahmenlehrpläne auf. Danach beinhalten die Lernfelder eines Rahmen-
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lehrplanes folgende Elemente (vgl. KMK-Handreichungen, 2000:14 ff; vgl. Herr-

mann/Illerhaus, 2000, 103 ff): 

 

1. Die Lernfeldbezeichnung: Sie soll eine typische berufliche Handlung erfassen, die nach 

erfolgreichem Durchlaufen des Lernfeldes bewältigt werden kann. Die Formulierung soll 

ein Verb aufweisen, um die Ausrichtung des Lernfeldes an beruflichen Handlungsfeldern 

zum Ausdruck zu bringen. 

 

2. Die Zielformulierung: Sie gilt als das „Kernstück“ des Lernfeldes. Die Zielformulierung 

im Lernfeldkonzept wird in Form beruflicher Handlungskompetenzen vorgenommen und 

nicht in Form traditioneller Lernzielformulierungen für den Unterricht. 

 

3. Der Zeitrichtwert: Dieser gibt an, welche Stundenzahl für die Vermittlung der mit dem 

Lernfeld verbundenen Kompetenzen zur Verfügung steht. Er wird verstanden als Brutto-

wert, der genügend Zeit für das unterschiedliche Lerntempo von Lerngruppen sowie für 

Projekte, pädagogische Experimente und Lernkontrollen lässt. Die Stundenzahlen für ein 

Lernfeld variieren in der Regel zwischen 40 und 80 Unterrichtsstunden. 

 

4. Die Inhalte: Die Inhalte sollen einerseits genügend allgemein formuliert sein, um für die 

Jahre, in denen die Richtlinie Geltung hat, Bestand haben zu können und um den Lehren-

den ausreichende Spielräume für die Ausgestaltung zu ermöglichen. Andererseits müssen 

sie so konkret sein, dass sie in einem klaren Zusammenhang mit den im Ziel formulierten 

Kompetenzen stehen und deutliche Hinweise für die Unterrichtsgestaltung liefern. Ansons-

ten besteht die Gefahr, dass ein Rückgriff auf alte Inhaltskataloge oder Stoffverteilungs-

pläne erfolgt und damit die Zielsetzungen der Richtlinie durch tradierte Orientierungen er-

setzt werden. 

 

5. Die Ausweisung von Fächern: Unterschiedliche Auffassungen herrschen in der Lernfeld-

diskussion darüber, ob eine Ausweisung von Fächern erfolgen soll. Bei der Umsetzung der 

KMK-Rahmenlehrpläne gibt es denn auch in den einzelnen Ländern diesbezüglich unter-

schiedliche Vorgehensweisen. 
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6. Die Zuordnung zum Ausbildungsjahr: Lernfelder sollen in der Regel einem bestimmten 

Ausbildungsjahr zugeordnet werden, um Kontinuität im Lernprozess zu gewährleisten und 

berufliche Handlungszusammenhänge transparent zu machen. 

 

4.1.2 Die Lernfelder der AltPflAPrV 

Das Lernfeldkonzept der KMK wurde als Konzept in die Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung für den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers übernommen. Damit werden die 

Inhalte nach Lernfeldern, nicht nach Fächern geordnet. In der Begründung zum Altenpflege-

gesetz heißt es: „Die in der Anlage 1 der Verordnung festgelegten, von § 3 des Gesetzes abge-

leiteten Ausbildungsinhalte für den theoretischen und praktischen Unterricht (Anlage 1, A) 

bilden die Grundlage für eine qualifizierte, den Erfordernissen der Praxis entsprechende Aus-

bildung. Entwicklungen, die sich unter anderem aus der Pflegewissenschaft ableiten, wird 

Raum geboten. Die Ausbildungsinhalte werden nicht als Fächer, sondern als Lernfelder be-

schrieben. Diese sind an den Aufgabenstellungen und Handlungsabläufen der Altenpflege 

orientiert. Durch die Konzeption sollen ein fächerintegrativer Unterricht und ein handlungs- 

und problemorientiertes Lehren und Lernen in der Altenpflegeausbildung gefördert werden. 

Dabei sollen die Inhalte der pflegerelevanten Bezugswissenschaften, wie z.B. Anatomie, Phy-

siologie, Geriatrie, Gerontopsychiatrie, Psychologie, Arzneimittelkunde und Hygiene, den 

Schwerpunktbereichen der Pflege zugeordnet werden. 

Um den Schulen den notwendigen inhaltlichen und organisatorischen Gestaltungsspielraum 

zu geben, wird auf eine zeitliche und sachliche Zuordnung der Ausbildungsinhalte zu den 

einzelnen Ausbildungsjahren verzichtet.“ 

 

1. Die Anlage 1 A der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung weist 14 Lernfelder aus, die 

vier übergeordneten Lernbereichen zugeordnet sind. Die Lernfeldbezeichnungen weisen 

ein Verb auf und verdeutlichen so die Orientierung der Lernfelder an beruflichen Hand-

lungsfeldern. 

 

2. Den Lernfeldern der Rechtsverordnung sind keine Zielformulierungen bzw. keine berufli-

chen Handlungskompetenzen zugeordnet, so dass das „Kernstück“ des Lernfeldkonzeptes 

in der Rechtsverordnung fehlt. 

 

3. Vom Stundenumfang, von den so genannten Zeitrichtwerten, bewegen sich die Lernfelder 

zwischen 40 und 720 Stunden. Ein großer Teil der in der Anlage 1 A ausgewiesenen Lern-
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felder liegt hinsichtlich des Stundenumfangs also deutlich über den Empfehlungen der 

KMK von 40 bis 80 Stunden für ein Lernfeld. Das Lernfeld 1.3 umfasst mit einem Stun-

denumfang von 720 Stunden sogar mehr als ein Drittel der Gesamtstunden für den schuli-

schen Unterricht. 

 

4. Die Inhaltsangaben, die den Lernfeldern der Rechtsverordnung zugeordnet sind, bewegen 

sich auf einem hohen Abstraktionsniveau, weitgehend sind sie i. e. S. als Themenformulie-

rungen, weniger als Inhalte zu verstehen. 

 

5. Eine Fächerzuordnung oder -ausweisung findet sich in der Anlage 1 A nicht. Lediglich im 

Zusammenhang mit dem Lernfeld 1.3 werden beispielhaft Fächer angeführt, die - den Er-

läuterungen im Begründungsteil folgend - „den Schwerpunktbereichen der Pflege zuge-

ordnet werden“ sollen. 

 

6. Eine Zuordnung der Ausbildungsinhalte in Form von Lernfeldern zu einzelnen Abschnitten 

des Ausbildungsverlaufes wird in der Rechtsverordnung nicht vorgenommen. Wie dem 

Begründungsteil zu entnehmen ist, wurde hierauf bewusst verzichtet, „um den Schulen den 

notwendigen inhaltlichen und organisatorischen Gestaltungsspielraum zu geben.“ 

 

4.1.3 Die Lernfelder im Entwurf der empfehlenden Ausbildungsrichtlinie 

Die in der Rechtsverordnung festgelegten 14 Lernfelder wurden grundsätzlich mit ihrer Be-

zeichnung sowie mit ihren Zeitrichtwerten in den Entwurf der empfehlenden Ausbildungs-

richtlinie übernommen, wobei die Zuordnung zu den Lernbereichen erhalten bleibt. Die Lern-

felder eines Lernbereiches sind durch eine spezifische Ausrichtung gekennzeichnet, die in der 

Lernbereichsbezeichnung zum Ausdruck kommt. Damit wird in den Lernfeldern Bezug ge-

nommen auf die beruflichen Handlungsfelder, die der Gesetz- und Verordnungsgeber als re-

levant für den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers ansieht. Folgt man wiederum 

den entsprechenden Ausführungen im Begründungsteil, so sind die in den Lernfeldern festge-

legten Ausbildungsinhalte unmittelbar auf das Ausbildungsziel nach § 3 des Gesetzes über die 

Berufe in der Altenpflege bezogen. Sie präzisieren und konkretisieren demnach das Ausbil-

dungsberufsbild. Weiterhin bezieht sich die Prüfung am Ende der Ausbildung auf diese Lern-

felder. Sie sind von daher als richtungsweisend für den Richtlinienentwurf angesehen worden. 

Die Vorgaben zu den Lernfeldern, die in der Rechtsverordnung gemacht werden, wurden im 
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Richtlinienentwurf um fehlende Angaben ergänzt und detaillierter ausgeführt, ohne hierbei 

die Spielräume eines halboffenen Konstruktes aufzugeben. 

 
Danach weisen die einzelnen Lernfeldelemente folgende Merkmale auf: 
 
1. Die Lernfeldbezeichnungen wurden aus oben angeführten Gründen ohne Veränderungen 

aus der Rechtsverordnung übernommen. Da eine Reihe von Lernfeldern in der Rechtsver-

ordnung jedoch zeitlich und inhaltlich überdimensiert sind, wurden größere Lernfelder in 

kleinere Einheiten aufgeteilt. Für diese kleineren Einheiten wurde der Begriff des „Teil-

Lernfeldes“ gewählt. Zwar entsprechen weder dieses Konstruktions- und Strukturmerkmal 

noch dieser Begriff dem Lernfeldkonzept, jedoch weichen die inhaltlichen und zeitlichen 

Dimensionen der Lernfelder in der Rechtsverordnung nicht unerheblich von den KMK-

Empfehlungen ab. Ohne eine entsprechende Veränderung der Lernfelddimensionen wären 

für die Lehrenden erhebliche Probleme bei der Umsetzung der Lernfelder in unterrichtli-

che Lernsituationen zu erwarten gewesen. 

Die Entwicklung der Teil-Lernfelder erfolgte in einer engen Orientierung an den inhaltli-

chen Vorgaben der Rechtsverordnung unter gleichzeitigem Rückbezug auf das in Kapitel 

2 dargelegte Berufsprofil.  

Lediglich die Lernfelder 2.2 und 3.2 sowie die vier Lernfelder des Lernbereiches 4 wur-

den nicht weiter unterteilt, da sie vom Umfang den KMK-Empfehlungen entsprechen. Der 

Richtlinienentwurf weist somit sechs nicht unterteilte Lernfelder und 35 durch Ausdiffe-

renzierung entstandene Teil-Lernfelder aus. Er geht von insgesamt 41 Einheiten aus, die 

den Vorgaben des Lernfeldkonzeptes entsprechen. 

Dabei weisen einige Teil-Lernfelder einen stärkeren fachsystematischen Bezug und ande-

re Teil-Lernfelder einen stärkeren handlungssystematischen Bezug auf. Dies entspricht 

der grundsätzlichen Anlage der Lernfelder in der Rechtsverordnung. 

Die entwickelten Teil-Lernfelder liegen nicht auf der gleichen Abstraktionsebene. Sie er-

fassen entweder einzelne Pflegeanlässe, die im Alter besonders relevant sind, oder sie fas-

sen mehrere Pflegeanlässe zusammen, die zu ähnlichen Konsequenzen für das altenpflege-

rische Handeln führen. 

 

2. Alle Lernfelder und Teil-Lernfelder wurden mit Zielformulierungen versehen, die in Form 

beruflicher Handlungskompetenzen ausgewiesen werden. Bei Lernfeldern, die in Teil-

Lernfelder ausdifferenziert wurden, finden sich somit Zielformulierungen für das gesamte 
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Lernfeld und Zielformulierungen für die einzelnen Teil-Lernfelder, die Gesichtspunkte 

des Gesamtziels aufgreifen und entsprechend präzisieren. 

 

3. Bei der Entwicklung von Teil-Lernfeldern wurden auch die Zeitrichtwerte ausdifferen-

ziert. Neben der Angabe des Zeitrichtwertes für das gesamte Lernfeld finden sich Stun-

denvorschläge für die einzelnen Teil-Lernfelder, die zwischen 20 und 80 Stunden liegen. 

Bei der Umsetzung der Richtlinie in den Altenpflegefachseminaren können die Stunden 

der Teil-Lernfelder unter Beachtung der ausgewiesenen Kompetenzen und Inhalte verän-

dert und gegeneinander verrechnet werden. Dagegen sind die Stunden für das Lernfeld 

verbindlich einzuhalten. 

 

4. Die Inhalte wurden in der Richtlinie in aller Regel konkreter ausgeführt als es im Lern-

feldkonzept üblich ist. Wie bereits dargelegt, sollen die Inhalte so konkret sein, dass sie in 

einem klaren Zusammenhang mit den im Ziel formulierten Kompetenzen stehen und deut-

liche Hinweise für die Unterrichtsgestaltung liefern. Ansonsten besteht die Gefahr, dass 

ein Rückgriff auf alte Inhaltskataloge oder Stoffverteilungspläne erfolgt und damit die 

Zielsetzungen der Richtlinie durch tradierte Orientierungen ersetzt werden. Der Gesetzge-

ber wünscht, die Ausbildung auf der Grundlage pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse 

sowie von Erkenntnissen aus weiteren Bezugsdisziplinen zu gestalten. Gerade in diesem 

Bereich - einer (pflege-)wissenschaftlichen Fundierung der Ausbildung - liegt angesichts 

des noch nicht abgeschlossenen Professionalisierungsprozesses der Pflegeberufe ein ent-

sprechender Förderungs- und Entwicklungsbedarf auch bei den Lehrenden. Der vorlie-

gende Richtlinienentwurf trägt dieser besonderen Herausforderung Rechnung und gibt ge-

rade in diesen innovativen Bereichen der Ausbildung deutliche Hinweise auf Grundlagen, 

Theorien und Konzepte aus unterschiedlichen Bezugswissenschaften. Der Grad der Ope-

rationalisierung der Inhalte wurde in zwei Expertinnen-/Expertengesprächen mit insge-

samt 35 Personen kontrovers diskutiert und in einem Konsensverfahren mit Praktikerin-

nen und Praktikern abgestimmt. 

 

5. Der Richtlinienentwurf weist in den Lernfeldern bzw. Teil-Lernfeldern die Fachgebiete 

aus, die jeweils zu beteiligen sind. Auf eine direkte Zuordnung der Inhalte zu Fächern 

wurde jedoch verzichtet, um den Rückfall in eine traditionell fächerstrukturierte Vorge-

hensweise zu verhindern und um gleichzeitig den Anforderungen einer halboffenen Kon-

struktion gerecht zu werden. Die Angabe von Fachgebieten soll vielmehr eine schulorga-



 23 

nisatorische Hilfe darstellen, die einen schnellen Überblick über den Einsatz von Fachleh-

rerinnen und -lehrern im jeweiligen Lernfeld gewährleistet, um diese in eine Gestaltung 

entsprechender Lernsituationen einbeziehen zu können. Darüber hinaus empfiehlt der Ge-

setzgeber eine Zuordnung von Inhalten pflegerelevanter Bezugswissenschaften zu den 

Schwerpunktbereichen der Pflege.  

Grundlage für die ausgewiesenen Fachgebietsbezeichnungen sind die Bezeichnungen aus 

der letzten landesrechtlichen Regelung der Altenpflegeausbildung in NRW, d.h. aus der 

Verordnung über die Ausbildung und Prüfung in der Altenpflege (APO-Altenpflege) vom 

24. September 1994. Veränderungen bzw. Ergänzungen wurden lediglich in zwei Fachge-

bieten vorgenommen. Das Fach Altenkrankenpflege wurde durchgehend durch das Fach 

Pflege ersetzt, welches allerdings weitere Dimensionen umfasst als eine medizinorientier-

te Krankenpflege und damit der Profilveränderung des Altenpflegeberufes Rechnung 

trägt. Das Fachgebiet Pflegewissenschaft wurde überall dort ausgewiesen, wo ausdrück-

lich Theorien, Konzepte oder Forschungsergebnisse aus der Pflege zur Förderung der im 

Lernfeld ausgewiesenen Kompetenzen notwendig sind. Das Fach Krankheitslehre wird in 

den Lernfeldern ausgewiesen, in denen die Geriatrie keine ausreichende oder alleinige Er-

klärungsgrundlage für die im Lernfeld behandelten Phänomene hergibt. 

 

6. Auf eine Zuordnung der Lernfelder bzw. der Teil-Lernfelder zu einzelnen Ausbildungs-

jahren wurde im Richtlinienentwurf bewusst verzichtet, um den bereits vom Verord-

nungsgeber gewünschten Gestaltungsspielraum für die Altenpflegefachseminare nicht zu 

beschränken. Im Teil C des Richtlinienentwurfes findet sich jedoch zur Orientierung ein 

unverbindlicher Verteilungsvorschlag, auf den in den orientierenden Hinweisen zur Ges-

taltung der praktischen Ausbildung nochmals Bezug genommen wird. 

 

 

4.2 Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen auf der Grundlage von Lernfeldern 

Die Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen, die von den Lernenden als Bildungsangebot 

aufgefasst und wahrgenommen werden können, geht nicht nur einher mit anderen Formen und 

Konzepten der Unterrichtsführung, sie setzt vielmehr auch ein verändertes Rollenverständnis 

auf Seiten der Lehrenden wie auf Seiten der Lernenden voraus. In einem solchen Prozess ver-

stehen sich Lehrende nicht länger ausschließlich als Wissensvermittler, sondern sie initiieren 

und begleiten Lernprozesse, die von den Lernenden weitgehend selbständig gestaltet werden 

und in denen diese Verantwortung für den eigenen Lernprozess übernehmen. 
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Von daher kommt allen Unterrichtskonzepten eine besondere Bedeutung zu, die den Lernen-

den eine aktive Auseinandersetzung mit komplexen beruflichen Handlungsanforderungen 

ermöglichen, in denen ihre Zuschreibungen, Deutungen und Interpretationen gefragt sind, in 

denen die eigene Gefühlsregulation und Emotionsarbeit thematisiert werden können, in denen 

sie ihre Erlebnisse und Erfahrungen in einem handlungsentlasteten Rahmen reflektieren kön-

nen und in denen sie zu eigener Urteilsbildung herausgefordert werden. 

Hierzu gehören u.a. Konzepte des erfahrungsorientierten, des problemorientierten, des fallba-

sierten und des handlungsorientierten Unterrichts, die immer auch die berufliche Praxis zum 

Ausgangspunkt und Gegenstand schulischen Lehrens und Lernens machen. 

 

 

Der Entwurf einer empfehlenden Ausbildungsrichtlinie, der auf der Grundlage des Gesetzes 

über die Berufe in der Altenpflege und der Ausbildung- und Prüfungsverordnung für den Be-

ruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers entwickelt wurde, will den Lehrenden in den 

Altenpflegefachseminaren wesentliche Orientierungen für die künftige Gestaltung der Alten-

pflegeausbildung bieten. Die Herausforderungen auf der curricularen, der schulorganisatori-

schen und der unterrichtlichen Ebene sind dennoch nicht ohne entsprechende Begleitung und 

Unterstützung befriedigend zu bewältigen. Die Arbeit mit einer Richtlinie, die im Vergleich 

zu bisherigen Regelungswerken offener gestaltet ist und damit weitaus größere Spielräume für 

die Fachseminare eröffnet, das andere Rollenverständnis von Lehrenden und Lernenden, neue 

oder nicht eingeübte Konzepte der Unterrichtsführung und schließlich auch andere, auf beruf-

liche Handlungskompetenzen ausgerichtete Prüfungsverfahren können nicht mit Selbstver-

ständlichkeit vorausgesetzt und eingefordert werden. 

 

Zum Gesamtkonzept der Umsetzung der empfehlenden Ausbildungsrichtlinie gehört von da-

her das Angebot einer begleitenden Lehrerinnen-/Lehrerfortbildung. In diesen Fortbildungen 

werden sowohl curriculare und schulorganisatorische als auch unterrichtliche und prüfungs-

methodische Herausforderungen einer richtlinienorientierten Ausbildungsgestaltung gemein-

sam bearbeitet. 
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4.3 Orientierende Hinweise für die Gestaltung der praktischen Ausbildung 

Im Rahmen des Richtlinienentwurfes werden die Ausbildungsinhalte entsprechend der Aus-

bildungs- und Prüfungsverordnung (Anlage – Teil A) nicht als Fächer, sondern als Lernfelder 

beschrieben. Diese orientieren sich an allgemeinen Aufgabenstellungen und Handlungsabläu-

fen der Altenpflege. Damit zielt die theoretische Ausbildung auf die Vermittlung umfassender 

bzw. genereller beruflicher Handlungskompetenzen für die Altenpflege. 

Mit der Anlage zur Ausbildungs- und Prüfungsverordnung (Teil B) sind weiterhin Schwer-

punkte zur Gestaltung der praktischen Ausbildung bzw. der Praxisanleitung in der Altenpfle-

ge vorgegeben. Entsprechend § 4 Abs. 4 des Altenpflegegesetzes ist die Praxisanleitung durch 

die Einrichtungen, in denen die praktische Ausbildung erfolgt, sicherzustellen. Hier ist zu 

berücksichtigen, dass die jeweiligen Handlungsfelder und Einrichtungen der Altenpflege ihre 

Spezifika und individuellen Lernangebote mitbringen. Um die zu vermittelnden Kompetenzen 

der theoretischen und praktischen Ausbildung, also die generellen Anforderungen der Lern-

felder mit den spezifischen Gegebenheiten der Praxisorte aufeinander abzustimmen, ist eine 

enge Kooperation zwischen den Altenpflegefachseminaren und den Einrichtungen der prakti-

schen Ausbildung notwendig.  

Zur Verknüpfung von theoretischer und praktischer Ausbildung ist die Bearbeitung von Lern-

aufgaben in den Praxiseinsätzen sinnvoll. Diese sollen sich an den mit den Lernfeldern inten-

dierten Kompetenzen und den spezifischen Möglichkeiten der Einrichtungen der praktischen 

Ausbildung orientieren. Hierfür sind konkrete Angebote der Praxisorte zu den vorliegenden 

Lernchancen erforderlich, damit die Altenpflegefachseminare entsprechend abgestimmte 

Aufgabenstellungen entwickeln können. 

Weiterhin müssen bei der Erstellung der Lernaufgaben die folgenden im Teil B der Anlage 

der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung aufgeführten Schwerpunkte für die praktische 

Ausbildung Berücksichtigung finden: 

1. „Einführung in das Praxisfeld unter Berücksichtigung institutioneller und fachli-

cher Rahmenbedingungen und Konzepte 

2. Mitarbeit am Pflegeprozess unter Anleitung 

3. Übernahme selbständiger Teilaufgaben entsprechend dem Ausbildungsstand unter 

Einschluss der Mitwirkung bei ärztlicher Diagnostik und Therapie 

4. Übernahme selbständiger Projektaufgaben, z.B. bei der Tagesgestaltung oder bei 

der Gestaltung der häuslichen Pflegesituation 

5. Heranführung an die selbständige Planung und Durchführung von Pflegeprozes-

sen“ (AltAPrV vom 26. November 2002). 



 26 

Hier ist die Förderung der beruflichen Handlungskompetenz immanent. Als Hauptkriterien 

der Schwerpunkte lassen sich der Erwerb einer zunehmenden Selbständigkeit der Auszubil-

denden und die zunehmende Komplexität der Aufgabenstellungen herausstellen. Diesem An-

spruch muss die praktische Ausbildung gerecht werden.  

Durch die Vorgabe entsprechender Aufgaben, die mit zunehmender Ausbildungszeit auch an 

Komplexität zunehmen und gleichzeitig die wachsende Selbständigkeit der Auszubildenden 

einfordern, kann diesem Anspruch entsprochen werden. So sollte der Schwerpunkt der Auf-

gabenstellungen der Praxisanleitung im ersten Ausbildungsjahr auf der Einführung der Aus-

zubildenden in die unterschiedlichen Handlungsfelder der Altenpflege liegen. Die Auszubil-

denden sind hier mit den verschiedenen institutionellen Rahmenbedingungen der Praxisorte 

und mit den hier anzutreffenden fachlichen Konzepten bekanntzumachen. Durch entspre-

chende Aufgabenstellungen können die theoretischen Ausbildungsinhalte und die intendierten 

Kompetenzen mit den anzutreffenden Gegebenheiten der Praxisorte verbunden werden. Im 

weiteren Ausbildungsverlauf sollen die Auszubildenden zuerst bei pflegerischen Handlungen 

und bei der Betreuung alter Menschen mitwirken. Das ist durch die gezielte Anleitung von 

Pflegefachpersonen zu unterstützen und zu gewährleisten. Im zweiten Ausbildungsjahr kön-

nen die Auszubildenden entsprechend ihrem Ausbildungsstand selbständig Teilaufgaben ü-

bernehmen und bei der ärztlichen Diagnostik und Therapie mitwirken. Hierzu sind wiederum 

Aufgabenstellungen erforderlich, die der Handlungsorientierung der im Unterricht bearbeite-

ten Lernfelder und den Gegebenheiten der Praxisorte gerecht werden. Es sind also einzelne 

Aspekte aus komplexen Pflegesituationen herauszustellen wie z.B. die Durchführung von 

speziellen Körperpflegemaßnahmen oder die Vorbereitung und Verabreichung von Arznei-

mitteln, Injektionen und Infusionen. 

Für das dritte Ausbildungsjahr sind zur weiteren Förderung der Selbständigkeit der Auszubil-

denden und zur Steigerung der Komplexität der Aufgaben gemeinsame Projekte der Alten-

pflegefachseminare und der Praxisorte geeignet. Diese können sich sowohl auf die Tages- 

oder Wohnraumgestaltung als auch auf die Umsetzung und Evaluation spezifischer Konzepte 

für die Betreuung, Begleitung und Pflege alter Menschen beziehen.  

Für alle Lernaufgaben für die praktische Ausbildung und die mit ihnen intendierte Förderung 

und Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenzen ist es sinnvoll, dass zwischen dem 

theoretischen und praktischen Unterricht und der praktischen Ausbildung ein zeitlicher Zu-

sammenhang besteht. Auch hierfür sind eine gute Absprache und eine enge Zusammenarbeit 

zwischen den Altenpflegefachseminaren und den Praxisanleiterinnen und –anleitern in den 

Einrichtungen der praktischen Ausbildung zwingend erforderlich. 
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Lernbereich 1: Aufgaben und Konzepte in der Altenpflege 
 
Kommentar: 
In den Lernfeldern dieses Lernbereichs wird der Fokus auf das unmittelbare Pflegehandeln in 
der Altenpflege gerichtet. Pflegehandeln beschränkt sich nicht auf Leistungen der Kompensa-
tion, d.h. auf ersetzende Pflegetätigkeit, sondern es umfasst auch unterstützende und beraten-
de Maßnahmen. Dabei finden gesundheitsfördernde, präventive, kurative, rehabilitative und 
palliative Dimensionen Berücksichtigung. Über die Interaktion zwischen der Pflegeperson 
und dem Menschen mit Pflegebedarf hinausgehend, finden die Interaktion mit dessen Be-
zugspersonen sowie die intra- und interprofessionelle Interaktion eine entsprechende Berück-
sichtigung. Zugleich wird ein komplexes pflegeberufliches Handlungsverständnis sichtbar, 
das Wissensgrundlagen in Form von Theorien und Konzepten als Basis professionellen Pfle-
gehandelns ausweist. 
 
Dieser Lernbereich umfasst in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der 
Altenpflegerin und des Altenpflegers die folgenden 5 Lernfelder: 
 
Lfd. Nr. Bezeichnung des Lernfeldes Zeitrichtwert 
1.1 Theoretische Grundlagen in das altenpflegerische Handeln 

einbeziehen 
80 Stunden 

1.2 Pflege alter Menschen planen, durchführen, dokumentieren 
und evaluieren 

120 Stunden 

1.3 Alte Menschen personen- und situationsbezogen pflegen 720 Stunden 
1.4 Anleiten, beraten und Gespräche führen 80 Stunden 
1.5 Bei der medizinischen Diagnostik und Therapie mitwirken 200 Stunden 
  1200 Stunden 
 
 
 
Die oben dargelegte Perspektive des Lernbereiches wurde bei der Zielformulierung für das 
gesamte Lernfeld sowie bei der Zielformulierung für die Teil-Lernfelder eingehalten. Bei der 
Umsetzung der Richtlinie in den Altenpflegefachseminaren sind sowohl die Perspektive des 
Lernbereiches als auch die Zielsetzungen im Zusammenhang zu sehen und zu interpretieren. 
 



 31 

Lernfeld 1.1: Theoretische Grundlagen in das altenpflegerische Handeln einbeziehen 
 
 
Kommentar: 
In diesem Lernfeld wird verdeutlicht, dass sich professionelles altenpflegerisches Handeln auf 
wissenschaftlich begründetes Wissen stützt und dass hierzu Erkenntnisse aus unterschiedli-
chen Disziplinen sinnvoll sind und benötigt werden. Hierzu gehören neben Grundlagen der 
Pflegewissenschaft und der Gerontologie, der Soziologie und der Sozialmedizin auch Grund-
lagen der Anthropologie und Ethik. In diesem Lernfeld ist jedoch weniger die direkte Umset-
zung und Anwendung dieses Wissens im altenpflegerischen Handeln intendiert, sondern es 
kommt vielmehr darauf an, die Bedeutung von Theorien und Konzepten für das altenpflegeri-
sche Handeln herauszuarbeiten. 
Die konkrete Anwendung der in diesem Lernfeld vermittelten Wissensgrundlagen findet vor 
allem in den Lernfeldern 1.3 bis 1.5 sowie in den Lernfeldern des Lernbereiches 2 Berück-
sichtigung. 
 
 
Lernfeld 
1.1 

Theoretische Grundlagen in das altenpflegerische Handeln 
einbeziehen 

Zeitrichtwert: 
80 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler kennen die Bedeutung philoso-
phischer Grundlagen für ihr Handeln. Sie verstehen sozialwis-
senschaftliche, pflegewissenschaftliche und anthropologische 
Erkenntnisse als Voraussetzung eines professionellen Han-
delns in der Altenpflege. 

 

 
 
Das Lernfeld ist in drei Teil-Lernfelder aufgeteilt: 
 
Lfd. Nr. Bezeichnung des Teil-Lernfeldes Zeitrichtwert 
1.1.1 Gerontologische, soziologische und sozialmedizinische Grund-

lagen in das altenpflegerische Handeln einbeziehen 
30 Stunden 

1.1.2 Pflegewissenschaftliche Grundlagen in das altenpflegerische 
Handeln einbeziehen 

30 Stunden 

1.1.3 Grundlagen der Ethik in das altenpflegerische Handeln einbe-
ziehen. 

20 Stunden 
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Teil-Lernfeld 
1.1.1 

Gerontologische, soziologische und sozialmedizinische 
Grundlagen in das altenpflegerische Handeln einbeziehen 

Zeitrichtwert: 
30 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler haben zur Lebenslage und Le-
benswelt alter Menschen ein gerontologisches und sozialwis-
senschaftliches Hintergrundwissen. Sie verstehen den alten 
Menschen als einen Klienten, dessen gesunde Anteile entdeckt 
und gefördert werden und bei dem Gesundheitsrisiken sowie 
Krankheitssymptome erkannt und im Hinblick auf Konse-
quenzen eingeschätzt werden müssen. Sie verstehen die Bio-
graphie alter Menschen als eine von Kultur und Gesellschaft 
geprägte individuelle Lebensgeschichte, die in der konkreten 
Handlungssituation grundsätzlich berücksichtigt werden muss. 

 

Inhalte: • Alter, Gesundheit, Krankheit und Pflegebedürftigkeit� 
- Alter und Altern aus der Sicht unterschiedlicher wissen-

schaftlicher Disziplinen; Theorien und Modelle zum Al-
tern, wie z.B. Aktivitätstheorie, Defizitmodell, Kompe-
tenzmodell, Kontinuitäts-Diskontinuitäts-These, Dis-use-
Hypothese 

- Altersbilder 
- Alter, Gedächtnis, Motivation, Lernen und Bildung, Res-

sourcen und Kompetenzen 
- Alter und Altern als gesellschaftliches Phänomen; demo-

graphische Entwicklung: Individualisierung, Singularisie-
rung, Feminisierung, Ausweitung der Altersphase, Hoch-
altrigkeit 

- Multimorbidität-Chronizität-Individualität in Krankheits-
verläufen 

 
• Biographiearbeit� 
- Sozialgeschichte der Region 
- Lebensläufe des 20. Jahrhunderts und deren typische Ent-

wicklungen, Veränderungen und Einschnitte 
- Ergebnisse der Biographieforschung 
- Stellung alter Menschen in Gruppen und sozialen Netzen 

sowie in veränderten familiären Strukturen 
 
• Gesundheitsförderung und Prävention� 
- Theoretische Grundlagen der Gesundheitsförderung 
- WHO-Programme 
- Paradigmawechsel von der Prävention zur Gesundheitsför-

derung 
- Gegenstand der Sozial- und Präventivmedizin 
- Modelle der Gesundheitsförderung, z. B. Salutogenese 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Soziale Gerontologie 
• Soziale Prävention und Rehabilitation 
• Staatsbürgerkunde/Politik/Sozialgeschichte 
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Teil-Lernfeld 
1.1.2 

Pflegewissenschaftliche Grundlagen in das altenpflegerische 
Handeln einbeziehen 

Zeitrichtwert: 
30 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler kennen die Bedeutung der Pfle-
gewissenschaft als Fachwissenschaft und deren Bezüge zu 
anderen Wissenschaften. Sie wissen, welche Aufgaben und 
Anforderungen für professionell Pflegende maßgeblich und 
welche grundsätzlichen Aspekte handlungsleitend sind. Sie 
wissen um die Bedeutung der verschiedenen Konzepte und 
Theorien professioneller Pflege für die spezifischen pflegeri-
schen Handlungssituationen. Die Pflegeforschung verstehen 
sie als einen wichtigen Bestandteil der Pflegewissenschaft, 
deren Aufgabe die Herausstellung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse zu den unterschiedlichen Phänomenen und Aspekten des 
pflegerischen Handelns ist. Sie reflektieren Voraussetzungen 
und mögliche Konsequenzen für die Umsetzung von For-
schungsergebnissen in den Handlungsfeldern der Altenpflege. 

 

Inhalte: • Handlungsrelevanz von Konzepten und Modellen der Pfle-
ge in konkreten Pflegesituationen� 

- nationale und internationale Entwicklung der Pflege als 
Wissenschaft 

- Gegenstandsbereich der Pflegewissenschaft 
- Pflegewissenschaft und ihre Bezüge zur Gerontologie, 

Psychologie, Soziologie, Philosophie sowie zu den Ge-
sundheitswissenschaften 

- geschichtliche Aspekte zur Entwicklung von Pflegetheo-
rien 

- Theorienpluralität versus Theoriemonismus 
- Reichweiten von Pflegetheorien und ihr Nutzen für die 

pflegerische Praxis 
- Unterteilung der Pflegetheorien, z.B. in Interaktions-, Be-

dürfnis- und Pflegeergebnistheorien nach Meleis 
 
• Pflegeforschung und Umsetzung von Pflegeforschungser-

gebnissen� 
- Charakteristika qualitativer und quantitativer Forschungs-

ansätze in der Pflege 
- induktives und deduktives Prinzip als grundlegende Me-

thoden der Pflegeforschung 
- Forschungsprozess, z. B. nach Notter/Hott 
- Umsetzungsprozess, z.B. nach Lewin 
- wissenschaftliche Erkenntnisse als feste Bestandteile der 

Aus-, Fort- und Weiterbildung 
- Voraussetzungen für die Umsetzung von Pflegefor-

schungsergebnissen, z. B. Akademisierung der Pflege 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Pflegewissenschaft  
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Teil-Lernfeld 
1.1.3 

Grundlagen der Ethik in das altenpflegerische Handeln einbe-
ziehen 

Zeitrichtwert: 
20 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler reflektieren den Zusammenhang 
von philosophischen, religiösen und anthropologischen Orien-
tierungen und Ethik. Sie kennen Modelle, die in ethischen Ent-
scheidungssituationen herangezogen werden können. 

 

Inhalte: 
 

• Pflegerelevante Grundlagen der Ethik� 
- Ethik und ihre Bezüge zur Philosophie, Religion und Anth-

ropologie 
- Ethische Prinzipien 
- Modelle ethischer Entscheidungsfindung, z.B. Nijmwege-

ner Fallbesprechung 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Berufsethik 
• Glaubens- und Lebenskunde 
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Lernfeld 1.2: Pflege alter Menschen planen, durchführen, dokumentieren und evaluieren 
 
 
Kommentar: 
In diesem Lernfeld wird Pflegehandeln als komplexes, phasenbezogenes, intentionales und 
planvolles Geschehen betrachtet. Dabei werden die Voraussetzungen des Pflegeprozesses und 
die Einflussfaktoren auf die Prozessgestaltung ebenso berücksichtigt wie die einzelnen Phasen 
des Problemlösungs- und Beziehungsprozesses sowie die Anforderungen an eine pflegepro-
zessorientierte Dokumentation. 
Auf die Verbindung des Pflegeprozesses mit einem bestimmten Pflegemodell wird bewusst 
verzichtet. Hierdurch soll verdeutlicht werden, dass diese Methode zur Strukturierung pflege-
rischen Handelns grundsätzlich nicht an ein bestimmtes Pflegemodell gebunden ist, wie die-
ses häufig vermittelt wurde. Damit bleibt den Lehrenden die Entscheidung überlassen, in wel-
chen pflegetheoretischen Zusammenhang der Pflegeprozess in der Ausbildung gestellt werden 
soll. 
 
 
Lernfeld  
1.2 

Pflege alter Menschen planen, durchführen, dokumentieren 
und evaluieren 

Zeitrichtwert: 
120 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler kennen Hintergründe, Intentio-
nen und Charakteristika des Pflegeprozesses und einer darauf 
bezogenen Pflegedokumentation. Sie verstehen den Pflegepro-
zess als einen Problemlösungs- und Beziehungsprozess im 
Rahmen professionellen Pflegehandelns und wissen um die 
Bedeutung der einzelnen Schritte und deren Beziehungen zu-
einander. 

 

 
 
Dieses Lernfeld wurde, dem Gedanken eines Phasenablaufes folgend, in drei Teil-Lernfelder 
differenziert: 
 
Lfd. Nr. Bezeichnung des Teil-Lernfeldes Zeitrichtwert 
1.2.1 Phänomene als Grundlage des Pflegeprozesses wahrnehmen 

und beobachten 
40 Stunden 

1.2.2 Pflegerische Handlungen nach dem Pflegeprozess strukturieren 50 Stunden 
1.2.3 Pflegerische Handlungen dokumentieren 30 Stunden 
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Teil-Lernfeld 
1.2.1 

Phänomene als Grundlage des Pflegeprozesses wahrnehmen 
und beobachten 

Zeitrichtwert: 
40 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler kennen die Bedeutung der 
Wahrnehmung und Beobachtung als Voraussetzung des pfle-
gerischen Handelns im Rahmen des Pflegeprozesses. Sie ver-
stehen die Wahrnehmung als einen individuellen psychischen 
Prozess und kennen die Gefahren von Wahrnehmungs- und 
Beobachtungsfehlern für das pflegerische Handeln. 

 

Inhalte: • Wahrnehmung und Beobachtung� 
− Grundlagen der Wahrnehmung und des Wahrnehmungs-

prozesses 
− die Wahrnehmung beeinflussende Faktoren 
− Wahrnehmungsgesetze 
− Wahrnehmung und Wirklichkeit 
− Beobachtung und Beobachtungsprozess 
− die Beobachtung beeinflussende Faktoren 
− Objektivität und Wahrnehmung / Beobachtung 
− Selbst- und Fremdwahrnehmung und -beobachtung 
− Bedeutung der Beobachtung in der Pflege 
− Datenerhebung im pflegerischen Alltag 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Pflege 
• Psychologie 
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Teil-Lernfeld 
1.2.2 

Pflegerische Handlungen nach dem Pflegeprozess strukturie-
ren 

Zeitrichtwert: 
50 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler strukturieren pflegerische Hand-
lungen nach dem Pflegeprozess und berücksichtigen dabei die 
einzelnen Schritte des Pflegeprozesses. Sie sammeln Informa-
tionen und systematisieren diese so, dass sie Pflegediagnosen 
und Pflegeziele formulieren und diesbezüglich pflegerische 
Tätigkeiten planen können. Hierbei berücksichtigen sie die 
Bedürfnisse des zu Pflegenden und seiner Bezugspersonen. Sie 
wissen um die Durchführung pflegerischer Maßnahmen im 
Rahmen des Pflegeprozesses und die Bedeutung und Möglich-
keiten der Evaluation pflegerischer Handlungen als professio-
nelle Tätigkeit. Sie schätzen die Chancen und die Grenzen der 
Pflegeplanung ein. 

 

Inhalte: • Grundlagen des Pflegeprozesses 
- historische Aspekte des Pflegeprozesses 
- Pflege als Problemlösungsprozess 
- Pflege als Beziehungsprozess 
- Pflegetheorien und Pflegeprozess 
 
• Pflegediagnostik� 
- Informationssammlung, pflegerische Anamnese 
- geriatrisches Assessment; Assessmentinstrumente 
- Pflegeprobleme und -ressourcen 
- Pflegediagnosen als einheitliches pflegerisches Klassifika-

tionssystem 
 
• Planung, Durchführung und Evaluation der Pflege� 
- Pflegeziele und Pflegemaßnahmen 
- Möglichkeiten zur Evaluation pflegerischer Handlungen 
- Möglichkeiten und Gestaltung prozesshafter Pflege im 

Pflegeteam und mit anderen Berufsgruppen 
 
• Grenzen der Pflegeplanung� 
- Einflüsse von Institutionen und betrieblichen Abläufen auf 

das pflegerische Handeln 
- Pflegehandeln im Rahmen von Standards 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Arbeitsmethodik 
• Pflege 
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Teil-Lernfeld 
1.2.3 

Pflegerische Handlungen dokumentieren Zeitrichtwert: 
30 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler kennen die Bedeutung der Pfle-
gedokumentation als wichtiges Instrument zur Unterstützung 
und zum Nachweis pflegerischer Arbeit. Sie sind mit der 
Struktur der Pflegedokumentation vertraut und beherrschen 
den Umgang mit unterschiedlichen Systemen. 

 

Inhalte: - Ziele und Zweck der Pflegedokumentation als Teil der 
Krankendokumentation 

- rechtliche Grundlagen 
- Aufbau unterschiedlicher Dokumentationssysteme 
- Anwendung und Nutzung des Pflegedokumentationssys-

tems als Arbeitsinstrument 
- Integration der Pflegedokumentation in den pflegerischen 

Tagesablauf 
- EDV-gestützte Dokumentationsmöglichkeiten� 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Arbeitsmethodik 
• Pflege 
• Rechtskunde 
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Lernfeld 1.3: Alte Menschen personen- und situationsbezogen pflegen 
 
 
Kommentar: 
Dieses Lernfeld behandelt unterschiedliche Pflegesituationen, die für altenpflegerisches Han-
deln von Bedeutung sind. Neben dem Pflegeanlass spielen dabei ebenso das Erleben und Ver-
arbeiten der Situation durch die Beteiligten eine wesentliche Rolle. Außer der Perspektive des 
alten Menschen werden in verschiedenen Teil-Lernfeldern dieses Lernfeldes von daher auch 
die Perspektiven der Bezugspersonen und der Schülerin / des Schülers als Pflegenden einge-
nommen und bei Bewältigungsstrategien mit bedacht. 
Bei den Pflegeanlässen spielen zum einen gesundheitsfördernde, auf Erhalt von Selbständig-
keit und Selbstpflege ausgerichtete Situationen eine Rolle. Ebenso kommen Pflegeanlässe 
zum Tragen, die aus altersbedingten, jedoch nicht notwendigerweise mit Krankheit einherge-
henden Einschränkungen resultieren und einen entsprechenden Pflegebedarf mit sich bringen. 
Eine große Anzahl von Teil-Lernfeldern ist jedoch den Pflegeanlässen gewidmet, die auf im 
Alter häufig vorkommenden Krankheiten basieren. Damit wird der Schwerpunktverlagerung 
altenpflegerischen Handelns vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung Rech-
nung getragen, wonach neben dem traditionell sozialpflegerisch ausgerichteten Selbstver-
ständnis der Altenpflege ein medizinisch-pflegerisch akzentuiertes Pflegehandeln erforderlich 
ist. 
 
 
Lernfeld 
1.3 

Alte Menschen personen- und situationsbezogen pflegen Zeitrichtwert: 
720 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler wissen um unterschiedliche 
Pflegeanlässe, die in Verbindung mit dem Altersprozess, mit 
akuten oder chronischen, somatischen oder psychischen und 
psychiatrischen Erkrankungen und Veränderungen altenpfle-
gerisches Handeln erforderlich machen. Sie legen vor dem 
Hintergrund der jeweiligen Pflegeanlässe zusammen mit dem 
Pflegebedürftigen, seinen Bezugspersonen sowie mit weiteren 
Mitgliedern des therapeutischen Teams Ziele und Interventio-
nen fest. Sie entscheiden über die Abstimmung von Selbst-
pflege, Laienpflege und professioneller Pflege der jeweiligen 
Situation gemäß. Sie eröffnen sich einen verstehenden Zugang 
zum Erleben und zur Bewältigung der Situation durch den 
Pflegebedürftigen und seine Bezugspersonen. Sie gehen auf-
merksam mit eigenen Belastungsgrenzen um. 

 

 



 40 

Dieses Lernfeld, das nach den Vorgaben der AltPflAPrV mit dem größten Stundenumfang 
versehen ist, wurde in die folgenden 13 Teil-Lernfelder ausdifferenziert: 
 
Lfd. Nr. Bezeichnung des Teil-Lernfeldes Zeitrichtwert 
1.3.1 Alte Menschen in ihrer Selbständigkeit und Selbstpflege unter-

stützen 
80 Stunden 

1.3.2 Alte Menschen mit eingeschränkten Funktionen der Sinnesor-
gane pflegen 

40 Stunden 

1.3.3 Alte Menschen mit akuten somatischen, nicht infektiösen Er-
krankungen pflegen 

80 Stunden 

1.3.4 Alte Menschen mit psychischen und psychiatrischen Phäno-
menen pflegen 

60 Stunden 

1.3.5 Alte Menschen mit chronischen somatischen Erkrankungen 
pflegen 

80 Stunden 

1.3.6 Alte Menschen mit infektiösen Erkrankungen pflegen 60 Stunden 
1.3.7 Alte Menschen mit Erkrankungen des zentralen Nervensys-

tems pflegen 
70 Stunden 

1.3.8 Alte Menschen mit dementiellen Erkrankungen pflegen 50 Stunden 
1.3.9 Alte Menschen mit akuten und chronischen Schmerzen beglei-

ten 
40 Stunden 

1.3.10 Schwerstkranke alte Menschen pflegen und begleiten 40 Stunden 
1.3.11 Sterbende alte Menschen pflegen und begleiten 40 Stunden 
1.3.12 Alte Menschen in Verlustsituationen begleiten 40 Stunden 
1.3.13 Die Kontinuität pflegerischer Interventionen bei Aufnahme, 

Verlegung und Entlassung gewährleisten 
40 Stunden 
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Teil-Lernfeld 
1.3.1 

Alte Menschen in ihrer Selbständigkeit und Selbstpflege un-
terstützen 

Zeitrichtwert: 
80 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler unterstützen und fördern den 
alten Menschen in seiner Selbständigkeit. Dabei beziehen sie 
sich besonders auf körperbezogene Aktivitäten. Sie fordern 
und fördern die persönlichen Fähigkeiten des alten Menschen 
und die Nutzung sozialer Ressourcen und Netzwerke. 
Sie ergreifen gesundheitserhaltende, gesundheitsfördernde und 
prophylaktische Maßnahmen. Sie beraten den alten Menschen 
diesbezüglich und leiten ihn entsprechend an. 

 

Inhalte: − Theorien der Privatsphäre; Umgang mit Nähe und Distanz 
− Theorien der Selbstpflege, z. B. Selbstpflegedefizittheorie 

nach Orem, Modell des Lebens nach Roper / Logan / Tier-
ney 

− Körper- und Hautpflege 
− Ausscheidungen; Inkontinenz 
− Nährstoffbedarf, Nahrungszubereitung und Nahrungsauf-

nahme; enterale Ernährungsmöglichkeiten 
− Mobilität, Immobilität im Alter 
− Transfer und Transfertechniken; Grundlagen der Kinästhe-

tik 
− Planung, Organisation und Durchführung hauswirtschaftli-

cher Versorgung; Möglichkeiten und Alternativen bei ein-
geschränkter Selbstversorgung 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Anatomie / Physiologie 
• Ernährungslehre 
• Hygiene 
• Pflege 
• Soziale Gerontologie 

 



 42 

 
Teil-Lernfeld 
1.3.2 

Alte Menschen mit eingeschränkten Funktionen der Sinnesor-
gane pflegen 

Zeitrichtwert: 
40 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler erkennen und verstehen Wahr-
nehmungs- und Kommunikationsveränderungen, die beim 
alten Menschen mit Funktionseinschränkungen eines oder 
mehrerer Sinnesorgane einhergehen. Sie nutzen kompensato-
risch gezielt andere Wahrnehmungsmuster und Kommunikati-
onswege. Sie treten bewusst in eine Kommunikation mit dem 
betroffenen alten Menschen und fördern seine Selbständigkeit 
sowie seine Kontakte zum sozialen Umfeld. Im Umgang mit 
dem Betroffenen legen sie einen besonderen Schwerpunkt auf 
dessen Sicherheit, weisen ihn auf mögliche Gefahren hin bzw. 
wirken diesen entgegen. Sie nutzen die natürlichen und techni-
schen Hilfsmittel und bieten systematische Hilfe und Erklä-
rungen zum Umgang mit diesen an. 

 

Inhalte: • Sehbehinderungen: 
- Aufbau und Funktion des Auges 
- altersbedingte Veränderungen beim Sehen und Erkrankun-

gen des Auges 
- Zusammenhang zwischen Sehen und Gleichgewicht 
- Prinzipien zur Unterstützung sehbehinderter und blinder 

Menschen 
- Hilfsmittel für Sehbehinderte und Blinde und deren Nut-

zung und Integration ins pflegerische Handeln 
 
• Hörbeeinträchtigung: 
- Aufbau und Funktion des Ohres 
- Schwerhörigkeit und Gefahren: z.B. Orientierungsproble-

me, Isolation 
- Prinzipien zum Umgang und zur Unterstützung mit 

Schwerhörigen 
- Umgang mit Hörgeräten 
 
• Beeinträchtigungen des Geschmacks- und Geruchssinns: 
- Geruchs- und Geschmackssinn 
- Bedeutung des Geruchs- und Geschmackssinns für alte 

Menschen 
- Zusammenhang zwischen der Qualität und Quantität der 

Nahrungsaufnahme und dem Geruchs- und Geschmacks-
sinn 

- Konzepte zur Förderung des Geruchs- und Geschmacks-
sinns, z. B. „Basale Stimulation“, Aromatherapie 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Anatomie / Physiologie 
• Geriatrie 
• Pflege 
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Teil-Lernfeld 
1.3.3 

Alte Menschen mit akuten somatischen, nicht infektiösen Er-
krankungen pflegen 

Zeitrichtwert: 
80 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler erkennen bedeutsame Verände-
rungen des gesundheitlichen Zustandes, insbesondere Störun-
gen der Vitalfunktionen, dokumentieren diese und leiten sie 
verantwortlich weiter. Sie erfassen potentielle Probleme und 
Komplikationen und intervenieren frühzeitig. Sie bekämpfen 
mögliche Folgen von Immobilität. 
Sie führen komplexe pflege-technische Interventionen in Ver-
bindung mit verrichtungsbegleitender Interaktion und Kom-
munikation zügig und sicher durch. 
Sie lassen den Pflegebedürftigen sein Krankheitsverständnis 
aussprechen und vollziehen seine Sichtweise nach. Sie bieten 
dem Pflegebedürftigen eine Deutung seines Zustandes an und 
erklären anstehende Eingriffe. 
Sie bewahren angesichts bedrohlicher Situationen die eigene 
Fassung und Handlungsfähigkeit. Sie unterstützen Pflegebe-
dürftige und Bezugspersonen bei der Erhaltung oder Wiederer-
langung der Fassung. 
 
Die Schülerinnen schätzen lebensbedrohliche Situationen und 
kritische Zustandsveränderungen schnell und zuverlässig ein. 
Sie handeln in Notfallsituationen kompetent bis zum Eintref-
fen von Hilfe durch andere. Sie stimmen in Notfallsituationen 
Handlungsbedarf und Kompetenzen / Ressourcen rasch auf-
einander ab.� 

 

Inhalte: − Charakteristika akuter somatischer Erkrankungen 
− ausgewählte akute Erkrankungen des Atmungs-, Herz-

Kreislaufs- und Stoffwechselsystems, z.B. Herzinfarkt, 
Lungenödem, Synkopen, Gastrointestinalblutungen, Bein-
venenthrombose 

− ausgewählte Unfallereignisse, z.B Verbrennungen, Vergif-
tungen, Frakturen 

− lebensbedrohliche Akutsituationen, z.B. Schock 
− Beobachtung und Dokumentation der Vitalfunktionen 
− Erste-Hilfe-Maßnahmen, z.B. Lagerung, Blutstillung, 

Wundversorgung, Wiederbelebung 
− Krankheitserleben und -verarbeitung bei akuten somati-

schen Erkrankungen und Unfallereignissen anhand ausge-
wählter Modelle und Pflegeforschungsergebnisse 

− Kommunikation und Begleitung bei akuten Krankheiten 
und Unfallereignissen, insbesondere Formen der Fassungs-
arbeit, z.B. nach Strauss / Corbin 

− rechtliche Bestimmungen in Notfallsituationen 
− Stresserleben und –bewältigung des Helfers 
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beteiligte 
Fachgebiete: 

• Anatomie / Physiologie 
• Erste Hilfe 
• Geriatrie 
• Pflege 
• Pflegewissenschaft 
• Psychologie 
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Teil-Lernfeld 
1.3.4 

Alte Menschen mit psychischen und psychiatrischen Phäno-
menen pflegen 

Zeitrichtwert: 
60 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre Ängste und 
Vorurteile gegenüber Menschen mit psychischen und psychiat-
rischen Veränderungen und integrieren diese Ängste und Vor-
urteile in ihr bewusstes Erleben. Sie akzeptieren die Grenzen 
ihrer Handlungskompetenz in der helfenden Beziehung und 
nehmen Hilflosigkeit als Selbsterfahrung an. 
Sie akzeptieren abweichendes Verhalten und Erleben als Aus-
drucksform psychischer Erkrankungen und vermitteln dieses 
dem Erkrankten. Sie begleiten die Therapie der speziellen Er-
krankung entsprechend dem Therapieplan. Sie bringen Per-
spektivenflexibilität in die therapeutische Beziehung ein und 
eröffnen sich einen verstehenden Zugang zum erkrankten alten 
Menschen. Dabei führen sie mit Hilfe einer professionellen 
Gesprächsführung eine gezielte Krankenbeobachtung durch. 
Bei Untersuchungen bieten sie dem Kranken durch ihre Anwe-
senheit und Begleitung psychische Unterstützung. 
Bei der Überwachung des Kranken sind sie auf dessen Sicher-
heit bedacht. Mit Fixierung und Zwangsmaßnahmen gehen sie 
problembewusst um und halten die rechtlichen Vorschriften 
ein.� 

 

Inhalte: − Stellung von und Umgang mit psychisch Kranken in der 
Gesellschaft im Laufe der Geschichte 

− Einstellungen und Haltungen gegenüber psychisch Kranken 
− Bewusstsein, Bewusstseinsbeobachtung 
− ausgewählte psychische und psychiatrische Störungen, z.B. 

hirnorganisches Psychosyndrom, depressive Störungen, pa-
ranoide Störungen, Durchgangssyndrom, Suizidgefährdung, 
Abhängigkeitserkrankungen 

− Beobachtung psychischer Symptome; Verbindung von Be-
obachtung und professioneller Gesprächsführung 

− Unterstützung ärztlicher therapeutischer Maßnahmen 
− nicht medikamentöse therapeutische Konzepte, z.B. „Basale 

Stimulation“, „Cholinergische Reizpflege“, Snoezelen 
− freiheitsbeschränkende Maßnahmen 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Arzneimittellehre 
• Gerontopsychiatrie / Neurologie / Suchtkrankheiten 
• Pflege 
• Recht 
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Teil-Lernfeld 
1.3.5 

Alte Menschen mit chronischen somatischen Erkrankungen 
pflegen 

Zeitrichtwert: 
80 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler wissen um die Bedeutung einer 
tragenden personalen Beziehung in der Begleitung von chro-
nisch kranken Menschen. Sie passen das Maß von Eigenstän-
digkeit und professioneller Unterstützung Krankheitsphasen 
und -verlauf einerseits sowie Krankheitserleben und –
bewältigung andererseits an. Sie bekämpfen mögliche Folgen 
von Immobilität. 
Sie helfen dem Pflegebedürftigen, die Folgen der Krankheit in 
sein Leben zu integrieren. Sie erfassen den Zeitpunkt, an dem 
sich der zu Pflegende auf neue Erfahrungen einlassen kann 
und unterstützen ihn beim Loslassen alter Gewohnheiten. Sie 
helfen dem Pflegebedürftigen, sein Krankheitsverständnis aus-
zusprechen und bemühen sich, seine Sichtweise nachzuvoll-
ziehen.� 

 

Inhalte: − Charakteristika und soziale Auswirkungen chronischer 
Krankheiten 

− ausgewählte Erkrankungen des Atmungs-, Herz-Kreislauf-, 
Stoffwechsel- und Bewegungssystems; z.B. chronisch obst-
ruktives Atemwegssyndrom, Lungenemphysem, Asthma 
bronchiale; Herzinsuffizienz, coronare Herzerkrankung, 
Hypertonie, arterielle Verschlusskrankheit; Diabetes melli-
tus; degenerative Veränderungen des Bewegungsapparates, 
Osteoporose, rheumatische Erkrankungen 

− Krankheitsverarbeitung und Alltagsbewältigung bei chroni-
schen Krankheitsprozessen anhand ausgewählter Modelle 
und Pflegeforschungsergebnisse 

− Pflegebedarf bei chronischen Krankheiten; Ressourcenein-
satz und Krankenpflegehandlungssysteme 

− Belastung pflegender Bezugspersonen und Unterstützungs-
angebote 

− Beziehungsgestaltung und Beziehungsbelastung in 
langfristigen Pflegeprozessen 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Anatomie / Physiologie 
• Arzneimittellehre 
• Geriatrie 
• Pflege 
• Prävention und Rehabilitation 
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Teil-Lernfeld 
1.3.6 

Alte Menschen mit infektiösen Erkrankungen pflegen Zeitrichtwert: 
60 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler haben Hintergrundwissen über 
im Alter häufig auftretende Infektionen. Sie kennen Infekti-
ons- und Übertragungswege und führen zum Selbst- und 
Fremdschutz Pflegemaßnahmen unter hygienischen Prinzipien 
durch. 
Die Schülerinnen und Schüler gefährden im Umgang mit in-
fektiös erkrankten alten Menschen weder sich noch ihre Um-
welt. Pflegetechnische Maßnahmen führen sie auch unter hy-
gienischen Aspekten sicher durch. Sie unterstützen die ärztli-
che Therapie durch gezielte Krankenbeobachtung und durch 
eine korrekte Arzneimittelverabreichung. Sie sorgen gegebe-
nenfalls für entsprechende Isolierungsmaßnahmen. Dabei sind 
sie sich der Einschränkung der Grundrechte der betroffenen 
Person bewusst und berücksichtigen rechtliche Vorgaben. 

 

Inhalte: − Immunsystem 
− Krankheitserreger  
− Krankheitserreger, Übertragungswege, Infektionsquellen 

und Krankheitsverlauf bei ausgewählten nosokomialen In-
fektionen, z.B. Pneumonie, Harnwegsinfektion, Wundin-
fektion 

− Krankheitserreger, Übertragungswege, Infektionsquellen 
und Krankheitsverlauf bei ausgewählten anderen Infekti-
onserkrankungen, z.B. Grippe, Bronchitis, Salmonellosen, 
Candidosen 

− Selbst- und Fremdschutz 
− Reinigung, Desinfektion, Sterilisation 
− Hygieneprobleme in Einrichtungen des Gesundheitsheits- 

und Pflegewesens, z.B. MRSA, Allergien 
− medikamentöse Therapie und Impfungen 
− Beobachtung von Infektionszeichen und Arzneimittelwir-

kung 
− fiebersenkende Maßnahmen 
− rechtliche Grundlagen zum Infektionsschutz und zur Hy-

giene auf institutioneller und staatlicher Ebene 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Anatomie / Physiologie 
• Arzneimittellehre 
• Hygiene 
• Krankheitslehre 
• Pflege 
• Rechtskunde 
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Teil-Lernfeld 
1.3.7 

Alte Menschen mit Erkrankungen des zentralen Nervensys-
tems pflegen 

Zeitrichtwert: 
70 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler haben ein tiefergehendes Ver-
ständnis von im Alter gehäuft auftretenden Erkrankungen des 
zentralen Nervensystems. Sie begegnen veränderten und ge-
störten Bewegungs- und Sprachmustern mit spezifischen Pfle-
gekonzepten und dem Einsatz entsprechender Pflegehilfsmit-
tel. In Akutsituationen handeln sie kompetent, den Verlauf 
chronischer Erkrankungen begleiten sie professionell in den 
typischen Krankheitsstadien und –schüben. Sie fördern und 
fordern die Nutzung vorhandener Fähigkeiten. Die Schülerin-
nen und Schüler zeigen Verantwortung für die Verabreichung 
der Medikamente, beobachten dabei bewusst Wirkungen und 
Nebenwirkungen und leiten gegebenenfalls Hilfsmaßnahmen 
ein. 
Sie erkennen und bestimmen ihren Beitrag im Rahmen inter-
disziplinärer Rehabilitationskonzepte und arbeiten mit anderen 
Berufsgruppen eng zusammen. 

 

Inhalte: − zentrales und peripheres Nervensystem 
− ausgewählte Erkrankungen des zentralen Nervensystems, 

z.B. Apoplexie, M. Parkinson, Multiple Sklerose, Epilepsie 
− pflegerische Interventionen im Zusammenhang mit Wahr-

nehmungs-, Bewegungs-, Sprach- und Kommunikationsstö-
rungen, z.B. Raumgestaltung, Lagerung und Transfer, ori-
entierende Waschung 

− medikamentöse Behandlung und Überwachung 
− interdisziplinäre Förder- und Rehabilitationskonzepte, z.B. 

Bobath-Konzept 
− Sturzprävention 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Anatomie / Physiologie 
• Gerontopsychiatrie / Neurologie / Suchtkrankheiten 
• Pflege 
• Pflegewissenschaft 
• Prävention und Rehabilitation 
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Teil-Lernfeld 
1.3.8 

Alte Menschen mit dementiellen Erkrankungen pflegen Zeitrichtwert: 
50 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler bewerten die Bedeutung profes-
sionellen altenpflegerischen Handelns vor dem Hintergrund 
einer Zunahme dementiell veränderter Menschen in unserer 
Gesellschaft.  
Sie ordnen abweichendes und die Pflegebeziehung belastendes 
Verhalten auf der Grundlage medizinischer und gerontopsy-
chiatrischer Kenntnisse als krankheitsbedingt ein und pflegen 
einen durch Achtung und Wertschätzung geprägten Umgang 
mit dem Pflegebedürftigen. 
Die Schülerinnen und Schüler betreuen und begleiten erkrank-
te Personen empathisch im Rahmen des gesamten Therapie-
konzeptes. Durch Wissen zur Biographie des Kranken ver-
schaffen sie sich einen verstehenden Zugang zur Erlebniswelt 
des erkrankten Menschen. Maßnahmen, die eine zeitliche und 
örtliche Orientierung unterstützen, werden in das pflegerische 
Handeln und in den Tagesablauf integriert. 
Die Schülerinnen und Schüler schätzen die Relevanz des Be-
treuungsrechtes für das altenpflegerische Handeln ein und sind 
mit unterschiedlichen Betreuungskonzepten vertraut. Mit 
Fixierungs- und Zwangsmaßnahmen gehen sie problembe-
wusst und kompetent um und erwägen alternative Sicher-
heitsmaßnahmen für die erkrankte Person. 

 

Inhalte: • Bedeutung dementieller Veränderungen in unserer Gesell-
schaft 

• dementielle Veränderungen, z.B. vaskuläre Demenz, De-
menz vom Alzheimer-Typ 

• pflegerische Interventionsmöglichkeiten zur Stabilisierung 
biophysischer und kognitiver Fähigkeiten: 

− geragogische Konzepte zum Orientierungs-, Gedächtnis- 
und Konzentrationstraining, z.B. orientierungserleichternde 
Maßnahmen 

− Konzepte zur Identitätssicherung, z.B. „Dementia Care 
Mapping“, Biographiearbeit und Erinnerungspflege, Vali-
dation 

• freiheitsbeschränkende Maßnahmen 
• Aggression und Gewalt 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Gerontopsychiatrie / Neurologie / Suchtkrankheiten 
• Pflege 
• Pflegewissenschaft 
• Rechtskunde 
• Soziale Gerontologie 
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Teil-Lernfeld 
1.3.9 

Alte Menschen mit akuten und chronischen Schmerzen beglei-
ten 

Zeitrichtwert: 
40 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler schätzen gemeinsam mit dem 
Pflegebedürftigen Schmerzen ein. Sie wählen in Zusammenar-
beit mit der behandelnden Ärztin / dem behandelnden Arzt 
sowie weiteren Mitgliedern des therapeutischen Teams und 
dem Pflegebedürftigen Maßnahmen zur Schmerzbekämpfung 
aus. Sie beherrschen deren Einsatz bzw. die entsprechende 
Überwachung. 
Die Schülerinnen gestalten dem Pflegebedürftigen seine Lage 
so angenehm wie möglich. Sie erhalten sein Gefühl, ein 
Mensch zu sein, auch angesichts von Schmerz und schwerstem 
Zusammenbruch.� 

 

Inhalte: − Schmerz als individuelles Phänomen 
− akuter und chronischer Schmerz, Schmerzkrankheit 
− Schmerztheorien und -konzepte, z.B. Gate-Control-Theorie, 

Endorphintheorie, Konzept des „total pain“ nach Saunders 
− Forschungsergebnisse und -erkenntnisse 
− kulturell-gesellschaftliche, geschlechts-, altersabhängige, 

psychische und soziale schmerzbeeinflussende Faktoren 
− Schmerzassessment, z.B. Schmerzskala, Schmerztagebuch, 

Schmerzprotokoll 
− pflegerische Aufgaben bei der medikamentösen Therapie 
− nicht medikamentöse therapeutische Maßnahmen, z.B. La-

gerungen, Massagen, Einreibungen, Wärme- und Kältean-
wendungen 

− arzneimittelrechtliche Aspekte der Schmerztherapie; Betäu-
bungsmittelgesetz 

 

beteilige 
Fachgebiete: 

• Anatomie / Physiologie 
• Arzneimittellehre 
• Krankheitslehre 
• Pflege 
• Rechtskunde 
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Teil-Lernfeld 
1.3.10 

Schwerstkranke alte Menschen pflegen und begleiten Zeitrichtwert: 
40 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler pflegen schwerstkranke alte 
Menschen empathisch. Sie gehen dabei professionell mit Nähe 
und Distanz um und haben den Erhalt ihrer eigenen psychi-
schen und physischen Gesundheit im Blick. 
Die Schülerinnen und Schüler haben Wissen über die im Alter 
häufig auftretenden Tumorerkrankungen. Sie kennen die mit 
kurativen und palliativen Verfahren einhergehenden Konse-
quenzen und setzen Maßnahmen zur Linderung der mit spezi-
fischen Therapien verbundenen Nebenwirkungen ein. Sie füh-
ren entsprechende Beobachtungs-, Überwachungs- und 
Schutzmaßnahmen durch. Sie reflektieren den Zusammenhang 
von Lebensqualität und Lebensverlängerung. 
Auch bei schwersten physischen und psychischen Einschrän-
kungen der Kranken sind sie den Pflegebedürftigen zugewandt 
und respektieren deren Würde und Wünsche. Sie nehmen Zu-
standsveränderungen wahr, deuten diese und ergreifen ent-
sprechende Maßnahmen. 

 

Inhalte: • Tumorerkrankungen und bösartige Neubildungen 
− ausgewählte Tumorerkrankungen und bösartige Neubildun-

gen, z.B. Prostatacarcinom, Mammacarcinom, Lungentu-
more, Kehlkopfcarcinom, Tumore des Magen-Darm-
Traktes 

− Blut und blutbildendes System 
− pflegerische Interventionen im Zusammenhang mit Be-

strahlung und Zytostatikatherapie, z.B. spezielle Haut- und 
Schleimhautpflege, Infektionsprophylaxe 

− Selbstverständnis, Aufgaben und Organisation der Pallia-
tivpflege 

 
• Der multimorbide alte Mensch 
− Multimorbidität als Phänomen heutiger Zeit 
− Aufgaben und Möglichkeiten der Pflege bei Multimorbidi-

tät 
− kinästhetische Prinzipien 
− Nähe und Distanz 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Anatomie / Physiologie 
• Arzneimittellehre 
• Berufsethik 
• Hygiene 
• Krankheitslehre 
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Teil-Lernfeld 
1.3.11 

Sterbende alte Menschen pflegen und begleiten Zeitrichtwert: 
40 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler sehen die Begleitung Sterbender 
als abhängig von eigenen Haltungen gegenüber Sterben und 
Tod sowie geprägt von religiösen, gesellschaftlichen und kul-
turellen Einflüssen. 
Je nach Bedarf und Möglichkeiten kommunizieren sie mit dem 
sterbenden alten Menschen und seinen Angehörigen verbal 
und nonverbal und vermitteln dabei Nähe und Begleitung. 
Körperliche und psychische Bedürfnisse des Sterbenden er-
kennen sie und erfüllen sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
angemessen. 
Sie begleiten Pflegebedürftige und Bezugspersonen im Trau-
erprozess und gestalten Räume zum Abschiednehmen.  
Nach dem Eintritt des Todes versorgen sie den Verstorbenen, 
begleiten und trösten Angehörige und leiten notwendige admi-
nistrative Tätigkeiten ein. 
Sie setzen sich unter rechtlichen und ethischen Gesichtspunk-
ten mit besonderen Problemfragen im Zusammenhang mit 
Sterben und Tod auseinander. 

 

Inhalte: − Sterben und Tod in unterschiedlichen Kulturen und Religi-
onen 

− ethische Fragen, z.B. Euthanasie, Sterbehilfe in der Ver-
gangenheit und Gegenwart, Tötung auf Verlangen 

− Kommunikation und Interaktion mit sterbenden Menschen 
und ihren Bezugspersonen 

− Trauer- und Sterbeprozess 
− pflegerisch-physische Unterstützung Sterbender, z.B. Kör-

perpflege, Ernährung und Flüssigkeitszufuhr, Lagerung, 
Atemunterstützung 

− Versorgung des Leichnams unter Berücksichtigung der je-
weiligen Kultur und Religion 

− administrative Tätigkeiten 
− Patientenverfügung, Nottestament 
− Hospizidee, Hospizarbeit 

 

beteilige 
Fachgebiete: 

• Berufsethik 
• Glaubenskunde / Lebenskunde 
• Pflege 
• Rechtskunde 
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Teil-Lernfeld 
1.3.12 

Alte Menschen in Verlustsituationen begleiten Zeitrichtwert: 
40 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler begleiten und unterstützen die 
Pflegebedürftigen in Lebenssituationen, die mit existentiellen 
Auswirkungen bzw. dauerhaften Verlusten einhergehen. 
Durch aktives Zuhören helfen sie den alten Menschen, das 
Erlittene zu akzeptieren. Dabei berücksichtigen sie die persön-
liche Entwicklung der Betroffenen, ihre Verarbeitungsmög-
lichkeiten und ihre Verletzbarkeit. Sie begleiten den alten 
Menschen während seines individuellen Trauerprozesses. Sie 
machen den alten Menschen konkrete Hilfsvorschläge bzw. 
verhelfen ihnen zur Annahme der Realität. 
Sie sind in der Lage, den Betroffenen weitere professionelle 
Hilfe zu vermitteln. 

 

Inhalte: − Verluste und Kompetenzen im körperlichen, geistigen, psy-
chischen und sozialen Bereich, z.B. Fähigkeits- und Mobili-
tätsverlust, Aufgabe der eigenen Wohnung 

− kritische Lebensereignisse im Alter und mögliche Bewälti-
gungsformen, -strategien und -muster, z.B. bei Verwitwung 

− Modelle und Konzepte der Krisenbewältigung und Trauer-
arbeit in Lebenslauf- und Lebensbruchkrisen, z.B. nach 
Schuchardt 

− klientenzentrierte Gesprächsführung 
− pflegerische Untersützung bei Mobilitätsverlust und daraus 

resultierendem Kommunikationsverlust 
− Suizid und Suizidgefährdung im Alter 
− Integration von MigrantInnen; trans- und interkulturelle 

Pflege 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Berufsethik 
• Pflege 
• Psychologie 
• Soziale Gerontologie 
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Teil-Lernfeld 
1.3.13 

Die Kontinuität pflegerischer Interventionen bei Aufnahme, 
Verlegung und Entlassung gewährleisten 

Zeitrichtwert: 
40 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler stellen die Kontinuiät der pfle-
gerischen Versorgung alter Menschen bei einem Einrich-
tungswechsel sicher. Sie legen Wert auf den nahtlosen An-
schluss an begonnene therapeutische und pflegerische Maß-
nahmen. Sie ergreifen eine umfassende Aufnahme- und Ent-
lassungsvorbereitung und stimmen Maßnahmen mit anderen 
Einrichtungen ab, so dass Doppelarbeit vermieden wird. Dabei 
berücksichtigen sie die spezifischen Wünsche und individuel-
len Besonderheiten der Pflegebedürftigen. Sie nutzen die für 
die Überleitungspflege vorhandenen Instrumente. 

 

Inhalte: − Aufnahmesituation 
− Verlegungs- und Entlassungssituation 
− Aufnahme-, Verlegungs- und Entlassungsgespräche 
− Formalitäten, z.B. Überleitungsbericht 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Kommunikation und Gesprächsführung 
• Pflege 
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Lernfeld 1.4: Anleiten, beraten und Gespräche führen 
 
 
Kommentar: 
Dieses Lernfeld trägt den unterstützend-edukativen Aufgaben der Altenpflegerin und des Al-
tenpflegers im Hinblick auf unterschiedliche Adressatengruppen Rechnung. Hierzu gehören 
nehmen Beratungs-, Unterstützungs- und Anleitungsaufgaben in der Beziehung zum alten 
Menschen und seinen Bezugspersonen ebenso entsprechende Unterstützungsangebote gegen-
über berufsmäßig Pflegenden, die nicht Pflegefachkräfte sind. In diesem Lernfeld werden 
wesentliche Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung vermittelt, die im Hin-
blick auf die jeweilige Adressatengruppe konkretisiert werden. Anleitungs- und Beratungs-
kompetenzen, die im Zusammenhang mit spezifischen Pflegesituationen wichtig sind, werden 
nochmals in den Lernfeldern 1.3 und 1.5 sowie in den Lernfeldern des Lernbereiches 2 aufge-
griffen, so dass sich hier eine Möglichkeit zur Differenzierung und Vertiefung bietet. 
 
 
Lernfeld  
1.4 

Anleiten, beraten und Gespräche führen Zeitrichtwert: 
80 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass Gesprächsfüh-
rung und Kommunikation als Aufgaben professionellen Pfle-
gehandelns eines eigenen Lernprozesses bedürfen. Sie kennen 
grundlegende Kommunikationsmodelle und Gesprächsformen 
und begegnen anderen Personen kommunikativ und mit einer 
edukativen Kompetenz. Sie gehen Beziehungen ein und geben 
ihr Wissen und Können an andere Personen weiter. 

 

 
 
Das Lernfeld wurde in zwei Teil-Lernfelder ausdifferenziert: 
 
Lfd. Nr. Bezeichnung des Teil-Lernfeldes Zeitrichtwert 
1.4.1 Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung in das 

altenpflegerische Handeln einbeziehen 
30 Stunden 

1.4.2 Adressatenbezogen anleiten und beraten 50 Stunden 
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Teil-Lernfeld 
1.4.1 

Grundlagen der Kommunikation und Gesprächsführung in das 
altenpflegerische Handeln einbeziehen 

Zeitrichtwert: 
30 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden Alltagsgespräche 
und -kommunikation von professioneller Gesprächsführung 
und Kommunikation. Sie stützen sich hierbei auf unterschied-
liche Kommunikationstheorien und -modelle und unterschei-
den von der beruflichen Handlungssituation abhängige Ge-
sprächsformen. Sie initiieren Gespräche und lenken sie. Die 
verschiedenen Ebenen und Perspektiven der Kommunikation 
analysieren und reflektieren sie. 

 

Inhalte: − Kommunikationstheorien und Kommunikationsmodelle, 
z.B. nach Watzlawick, Schulz von Thun, Transaktionsana-
lyse, Themenzentrierte Interaktion 

− Interaktion und Kommunikation als pflegerische Handlung 
− Alltagsgespräche und professionelle Gespräche im Ver-

gleich 
− Gesprächsanlässe und Gesprächsformen, z.B. Information, 

Beratung, verrichtungsbegleitendes Gespräch 
− formale Gestaltung von Gesprächssituationen: Rahmenbe-

dingungen, Strukturierung des Gesprächsverlaufs 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Kommunikation und Gesprächsführung 
• Psychologie 
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Teil-Lernfeld 
1.4.2 

Adressatenbezogen anleiten und beraten Zeitrichtwert: 
50 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler beraten Pflegebedürftige und 
Bezugspersonen sowie Pflegende, die nicht Pflegefachkräfte 
sind, und leiten sie zielgerichtet an. 
Sie erkennen Überlastungsphänomene pflegender Angehöriger 
und zeigen frühzeitig Entlastungs- und Unterstützungsangebo-
te auf. Sie erkennen die besonderen Ressourcen sozialer Netze, 
fördern diese und nutzen sie für den Pflegeprozess im Sinne 
einer individuellen Ausgestaltung von Pflege. 
Die Schülerinnen grenzen Laienpflege und professionelle 
Pflege bei der Beratung und Anleitung voneinander ab. 

 

Inhalte: • Beratung und Anleitung alter Menschen� 
− Beratungskonzepte, z.B. nach de Shezzar, nach Mutzeck 
− Beratungsanlässe, z.B. Pflegeversicherung, Mietangele-

genheiten, Heimeinzug 
− Formen der Beratung, z.B. Pflichtberatung, freiwillige Be-

ratung; informierende Beratung, prozesshafte Beratung 
− adressatenbezogene Beratung und Anleitung; Kompeten-

zen des alten Menschen 
 
• Beratung und Anleitung von Angehörigen und Bezugsper-

sonen� 
− adressatenbezogene Beratung und Anleitung; Kompeten-

zen pflegender Angehörige 
− Überlastungsphänomene pflegender Angehöriger, z.B. 

Erschöpfung, Aggression, Gewalt 
− Unterstützungs- und Entlastungsangebote, z.B. ambulante 

Pflege, Kurzzeitpflege, Gesprächs- und Selbsthilfegruppen 
pflegender Angehöriger 

 
• Anleitung von Pflegenden, die nicht Pflegefachkräfte sind� 
− Unterweisungs- und Anleitungskonzepte 
− Gestaltung des Anleitungsprozesses 
− Methoden der Anleitung, z.B. Demonstration, Vier-Stufen-

Methode 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Kommunikation/Gesprächsführung 
• Pflege 
• Soziale Gerontologie 
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Lernfeld 1.5: Bei der medizinischen Diagnostik und Therapie mitwirken 
 
 
Kommentar: 
Wie bereits Teile des Lernfeldes 1.3 trägt auch dieses Lernfeld dem medizinisch-
pflegerischen Akzent altenpflegerischen Handelns Rechnung. Im Hinblick auf im Alter auf-
tretende und mit dem Alter einhergehende somatische und psychische Veränderungen und 
Erkrankungen werden in einem hohen Maße diagnostische und therapeutische Maßnahmen 
durchgeführt, in deren Rahmen pflegerische Aufgaben anfallen. Für die Altenpflegerin und 
den Altenpfleger ist zum einen ein entsprechendes Hintergrundwissen über diagnostische und 
therapeutische Entscheidungen erforderlich, um den alten Menschen entsprechend informie-
ren und beraten zu können. Zum anderen müssen auch unmittelbare Assistenzaufgaben sowie 
die Ausführung ärztlich veranlasster Maßnahmen kompetent beherrscht werden. Hierbei fin-
den rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen Berücksichtigung, die den Verantwor-
tungsbereich der Altenpflege gegenüber anderen Berufsgruppen abstecken. In diesem Zu-
sammenhang sind auch Formen der interdisziplinären Zusammenarbeit von Bedeutung. 
 
 
Lernfeld 
1.5 

Bei der medizinischen Diagnostik und Therapie mitwirken Zeitrichtwert: 
200 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler wirken als Mitglied des thera-
peutischen Teams verantwortungsbewusst bei der medizini-
schen Diagnostik und Therapie mit. Unter Berücksichtigung 
der jeweiligen institutionellen und rechtlichen Rahmenbedin-
gungen führen sie diagnostisch und therapeutisch relevante 
Pflegetechniken durch. 
Die Schülerinnen und Schüler beherrschen grundlegende Fer-
tigkeiten zur eigenständigen Durchführung ärztlich veranlass-
ter Maßnahmen im Pflegekontext.� Hierbei behalten sie die 
jeweilige Situation des alten Menschen im Blick und gehen 
empathisch vor. 

 

 
 
Dieses Lernfeld ist in sieben Teil-Lernfelder aufgegliedert: 
 
Lfd. Nr. Bezeichnung des Teil-Lernfeldes Zeitrichtwert 
1.5.1 Rahmenbedingungen diagnostischer und therapeutischer Maß-

nahmen im altenpflegerischen Handeln berücksichtigen 
30 Stunden 

1.5.2 Interdisziplinär zusammenarbeiten 20 Stunden 
1.5.3 Die Arzneimittelgabe sicherstellen 30 Stunden 
1.5.4 Bei Injektionen, Transfusionen und Infusionen mitwirken 40 Stunden 
1.5.5 Wunden professionell versorgen 30 Stunden 
1.5.6 Den Blasenkatheterismus durchführen 20 Stunden 
1.5.7 Alte Menschen bei diagnostischen und therapeutischen Ein-

griffen begleiten und unterstützen 
30 Stunden 
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Teil-Lernfeld 
1.5.1 

Rahmenbedingungen diagnostischer und therapeutischer Maß-
nahmen im altenpflegerischen Handeln berücksichtigen 

Zeitrichtwert: 
30 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler identifizieren die Rahmenbe-
dingungen, die in den verschiedenen Handlungsfeldern die 
Diagnostik und Therapie mitbestimmen. Sie stimmen ihr Pfle-
gehandeln auf die jeweiligen rechtlichen und institutionellen 
Voraussetzungen ab. Dabei reflektieren sie haftungs- und ar-
beitsrechtliche Grundlagen sowie die ökonomischen und insti-
tutionellen Gegebenheiten der unterschiedlichen Handlungs-
felder der Altenpflege. 
Sie wissen um die ärztliche Aufklärungspflicht sowie um die 
Einverständniserklärung zu diagnostischen und therapeuti-
schen Maßnahmen und informieren und beraten den Pflegebe-
dürftigen entsprechend. 
Sie kennen die Rechte und Pflichten der Altenpflegerin / des 
Altenpflegers im Rahmen ärztlich veranlasster Maßnahmen  
sowie in Abgrenzung zu anderen Berufen und berücksichtigen 
sie im altenpflegerischen Handeln. 

 

Inhalte: • institutionelle Rahmenbedingungen� 
− Spezifik altenpflegerischer Handlungsfelder, z.B. Sozialsta-

tionen, Pflegeheime, geriatrische Abteilung, Altenwohnung 
− Aufgaben der Altenpflegerin / des Altenpflegers im Rah-

men von Diagnostik und Therapie 
− Organisation von Krankentransporten: Anbieter, An- und 

Abmeldefristen, Abrechnungsverfahren 
 
• rechtliche Grundlagen� 
− Weisungsbefugnis und autonomes Handeln in spezifischen 

pflegerischen Handlungsfeldern 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Arbeitsorganisation in unterschiedlichen Einrichtungen und 
Diensten 

• Rechtskunde 
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Teil-Lernfeld 
1.5.2 

Interdisziplinär zusammenarbeiten Zeitrichtwert: 
20 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler bauen eine professionelle Rol-
lenbeziehung zu den Angehörigen anderer Berufsgruppen auf. 
Sie erkennen Interrollenkonflikte und beteiligen sich konstruk-
tiv an deren Bewältigung. Sie beteiligen sich am Aufbau the-
rapeutischer Teams und tragen zu deren Funktionsfähigkeit 
bei. Sie respektieren Zuständigkeiten und Kompentenzen an-
derer Berufsgruppen.� 
Sie bringen Perspektivenflexibilität in die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit ein und verstehen Handlungslogiken anderer 
Berufsgruppen. Sie erkennen die Chancen und Gefahren ar-
beitsteiligen Handelns und nutzen Instrumente interdiszplinä-
rer Zusammenarbeit. 
Die Schülerinnen und Schüler vertreten pflegerische Erforder-
nisse in einem intra- und interdisziplinären Team angemessen 
und sicher und wirken an der Aushandlung gemeinsamer Be-
handlungs- und Betreuungskonzepte mit.� Sie beachten die 
Grenzen des eigenen Verantwortungsbereichs und stellen die 
Unterstützung und Mitwirkung durch andere Experten sicher. 
� 

 

Inhalte: − Mitglieder des therapeutischen Teams und ihre Aufgaben 
− Schnittstellen interdisziplinärer Zusammenarbeit 
− Möglichkeiten eines ziel- und teamorientierten Arbeitens 
− Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Arbeitsorganisation in unterschiedlichen Einrichtungen und 
Diensten 

• Berufskunde 
• Kommunikation/Gesprächsführung 
• Rechtskunde 
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Teil-Lernfeld 
1.5.3 

Die Arzneimittelgabe sicherstellen Zeitrichtwert: 
30 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler schätzen die Bedeutung des 
Arzneimittelrechtes für den Umgang mit Medikamenten ein. 
Sie beachten die Regeln der Arzneimittelgabe bei unterschied-
lichen Verabreichungsformen. Sie wissen um die Hauptmedi-
kamentengruppen, ihre Wirkungen, Nebenwirkungen und 
Wechselwirkungen und achten insbesondere auf altersbedingte 
und geschlechtsspezifische Wirkungsveränderungen.  

 

Inhalte: − Hauptmedikamentengruppen, Wirkungsweisen 
− Lagerung 
− Verabreichung von Medikamenten 
− Wahrnehmung und Beobachtung von Wirkungen und Ne-

benwirkungen 
− Einleitung weiterer Maßnahmen 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Arzneimittellehre 
• Hygiene 
• Pflege 
• Rechtskunde 
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Teil-Lernfeld 
1.5.4 

Bei Injektionen, Transfusionen und Infusionen mitwirken Zeitrichtwert: 
40 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler gehen technisch korrekt mit 
Injektionen, Transfusionen und Infusionen um und berücksich-
tigen dabei die rechtlichen Bestimmungen. Die damit verbun-
denen Überwachungsaufgaben nehmen sie verantwortungsbe-
wusst wahr. 

 

Inhalte: − Wasser- und Elektrolythaushalt 
− Blutgruppen 
− Indikationen 
− Applikationsarten und -orte 
− vorbereitende Maßnahmen 
− Durchführung und Assistenz 
− Überwachung und Unterstützung 
− Nachbereitung und Dokumentation 
− Vorbereitung, Durchführung, Komplikationen subcutaner 

und intramuskulärer Injektionen 
− Injektionslösungen 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Anatomie / Physiologie 
• Hygiene 
• Krankheitslehre 
• Pflege 
• Rechtskunde 
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Teil-Lernfeld 
1.5.5 

Wunden professionell versorgen Zeitrichtwert: 
30 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler führen Maßnahmen der Wund-
behandlung durch und schätzen Wundheilungsprozess und       
-störungen zuverlässig ein. Primär und sekundär heilende 
Wunden versorgen sie professionell unter Berücksichtigung 
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und führen eine korrek-
te Wunddokumentation durch. 

 

Inhalte: − Blutgerinnung, Wundheilung 
− Wundarten 
− Versorgung akuter Wunden, z.B. Schnittwunden, Platz-

wunden 
− Wundmanagement bei sekundärer Wundheilung: Assess-

ment; Anwendung moderner Wundauflagen: Vor- und 
Nachteile, Liegezeiten 

− Wunddokumentation 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Anatomie / Physiologie 
• Hygiene 
• Krankheitslehre 
• Pflege 
• Rechtskunde 
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Teil-Lernfeld 
1.5.6 

Den Blasenkatheterismus durchführen Zeitrichtwert: 
20 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler führen die Katheterisierung der 
Harnblase sicher und korrekt durch. Sie berücksichtigen dabei 
die hygienischen Erfordernisse. Sie wissen um die Unterschie-
de diagnostischer und therapeutischer Indikationen und die 
damit verbundenen spezifischen Anforderungen. 

 

Inhalte: − diagnostische und therapeutische Indikationen 
− Möglichkeiten der Uringewinnung, Urinmessung und Urin-

untersuchung 
− Katheterismus des Mannes 
− Katheterismus der Frau 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Anatomie / Physiologie 
• Hygiene 
• Krankheitslehre 
• Pflege 
• Rechtskunde 
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Teil-Lernfeld 
1.5.7 

Alte Menschen bei diagnostischen und therapeutischen Ein-
griffen begleiten und unterstützen 

Zeitrichtwert: 
30 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler führen Vorbereitungen zu dia-
gnostischen und therapeutischen Eingriffen sachkundig durch. 
Sie stehen den alten Menschen bei medizinischen Untersu-
chungen und Behandlungen empathisch zur Seite und setzen 
körperliche Berührungen therapeutisch ein. Sie überwachen 
die Pflegebedürftigen zielgerichtet nach der Maßnahme. 

 

Inhalte: − Vorbereitung und Nachbereitung bei diagnostischen und 
therapeutischen Eingriffen, z.B. Röntgenuntersuchungen, 
Punktionen, endoskopischen Untersuchen, ambulanten O-
perationen 

− verhaltensorientierte Pflegekonzepte, z.B. „Basale Stimula-
tion“, „Cholinergische Reizpflege“   

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Anatomie/Physiologie 
• Pflege 
• Pflegewissenschaft 
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Lernbereich 2: Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestaltung 
 
 
Kommentar: 
In diesem Lernbereich ist der Fokus auf den alten Menschen in seiner Lebensgestaltung ge-
richtet. Hier stehen weniger die mit Alter und / oder Krankheit einhergehenden Einschrän-
kungen im Mittelpunkt der Betrachtung als vielmehr die Sicherung der Selbstbestimmung und 
Selbständigkeit des alten Menschen in seiner Lebenswelt und seinen sozialen Netzwerken. 
Die Lerneinheiten dieses Lernbereiches greifen die sozial-pflegerische Ausrichtung des Al-
tenpflegeberufes auf. Dieser Bereich stellt weiterhin einen Schwerpunkt altenpflegerischen 
Handelns dar. 
 
 
Dieser Lernbereich umfasst in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der 
Altenpflegerin und des Altenpflegers die folgenden 3 Lernfelder: 
 
Lfd. Nr. Bezeichnung des Lernfeldes Zeitrichtwert 
2.1 Lebenswelten und soziale Netzwerke alter Menschen beim 

altenpflegerischen Handeln berücksichtigen 
120 Stunden 

2.2 Alte Menschen bei der Wohnraum- und Wohnumfeldgestal-
tung unterstützen 

60 Stunden 

2.3 Alte Menschen bei der Tagesgestaltung und bei selbstorgani-
sierten Aktivitäten unterstützen 

120 Stunden 

  300 Stunden 
 
 
 
Die oben dargelegte Perspektive des Lernbereiches wurde bei der Zielformulierung für das 
gesamte Lernfeld sowie bei der Zielformulierung für die Teil-Lernfelder eingehalten. Bei der 
Umsetzung der Richtlinie in den Altenpflegefachseminaren sind sowohl die Perspektive des 
Lernbereiches als auch die Zielsetzungen der Lernfelder im Zusammenhang zu sehen und zu 
interpretieren. 
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Lernfeld 2.1: Lebenswelten und soziale Netzwerke alter Menschen beim alten- 
 pflegerischen Handeln berücksichtigen 
 
 
Kommentar: 
In diesem Lernfeld geht es um eine vertiefende Auseinandersetzung mit den Lebenswelten 
alter Menschen sowie den gesellschaftlichen, geschichtlichen, kulturellen und religiösen Fak-
toren, welche die Lebenswelten prägen. Darüber hinaus werden in diesem Lernfeld ausge-
wählte spezifische und mit dem Alter einhergehende Veränderungen und Herausforderungen 
behandelt. 
 
 
Lernfeld 
2.1 

Lebenswelten und soziale Netzwerke alter Menschen beim 
altenpflegerischen Handeln berücksichtigen 

Zeitrichtwert: 
120 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler verstehen die soziale Situation 
alter Menschen als individuelle Lebenswelt, die von gesell-
schaftlichen und persönlichen Entwicklungen geprägt ist. Sie 
sehen Altern vor dem Hintergrund der Geschichte, der Kultur 
und des individuellen Erlebens und helfen alten Menschen bei 
ihrer Orientierung und Integration in das gesellschaftliche Le-
ben. Dabei fördern sie die Selbständigkeit im Alter. 
Mit ihrem altenpflegerischen Handeln verbinden sie Elemente 
des Gesundheitsdienstes mit Elementen der Sozialarbeit. 

 

 
 
Das Lernfeld wurde in zwei Teil-Lernfelder differenziert: 
 
Lfd. Nr. Bezeichnung des Teil-Lernfeldes Zeitrichtwert 
2.1.1 Gesellschaftliche Entwicklungen und soziale Situationen alter 

Menschen im altenpflegerischen Handeln berücksichtigen 
60 Stunden 

2.1.2 Spezifische Phänomene des alten Menschen im altenpflegeri-
schen Handeln berücksichtigen 

60 Stunden 
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Teil-Lernfeld 
2.1.1 

Gesellschaftliche Entwicklungen und soziale Situationen alter 
Menschen im altenpflegerischen Handeln berücksichtigen 

Zeitrichtwert: 
60 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein Hintergrund-
wissen zu den demographischen Aspekten des Alterns. Sie 
kennen die Merkmale des Altersstrukturwandels und stellen 
sich mit ihrem Pflegehandeln darauf ein. Sie unterstützen und 
ermuntern den alten Menschen zum Erhalt familiärer, ver-
wandtschaftlicher und freundschaftlicher Beziehungen und 
fördern damit seine Lebensqualität. Unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Kultur und Religion ermöglichen sie alten Men-
schen die Gestaltung ihres Lebens und streben damit den Er-
halt der individuellen Lebensweise alter Menschen an. 

 

Inhalte: − Auswirkungen demographischer Entwicklungen auf das 
altenpflegerische Handeln 

− multikulturelle Einflüsse auf altenpflegerisches Handeln 
− Schwierigkeiten und Möglichkeiten der sozialen Einbin-

dung von Migrantinnen und Migranten in den Lebens- und 
Pflegealltag, z.B. Sprache, religiöse Sozialisation und 
Glaubenspraxis, Essgewohnheiten 

− Leiningers Theorie der interkulturellen Pflege 
− Möglichkeiten der Einbeziehung von Bezugspersonen in 

den Lebens- und Pflegealltag 
− Initiierung und Organisation von Gesprächskreisen mit 

Menschen anderer Altersgruppen und Menschen anderer 
Kulturen 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Berufsethik 
• Glaubens- und Lebenskunde 
• Methoden sozialer Arbeit 
• Soziale Gerontologie 
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Teil-Lernfeld 
2.1.2 

Spezifische Phänomene alter Menschen im altenpflegerischen 
Handeln berücksichtigen 

Zeitrichtwert: 
60 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein soziologi-
sches und gerontologisches Wissen zu den spezifischen Phä-
nomenen des Alterns und Altseins. Vor diesem Hintergrund 
verstehen sie bestimmte Verhaltens- und Lebensweisen alter 
Menschen und berücksichtigen diese in ihrem Pflegehandeln. 
Durch das Betrachten der Biographien sind sie für die spezifi-
schen Bedürfnisse sensibel. 
Psychische und physische altersbedingte Erscheinungen er-
kennen sie als entwicklungsbedingt. Sie begegnen diesen mit 
geragogischen Konzepten. Sensorische und motorische Fähig-
keitseinschränkungen kompensieren sie bzw. leiten den alten 
Menschen und seine Angehörigen im Umgang mit diesen ein-
schließlich der Nutzung technischer Hilfmittel an.  

 

Inhalte: • Altern als Veränderungsprozess� 
− Phänomene des Altseins und Alterns 
− Zielsetzung der Interventionsgerontologie 
− interventionsgerontologische Anknüpfungspunkte: Ent-

wicklungsfähigkeit älterer und alter Menschen, Plastizität 
von Verhaltensweisen, Bedeutung der Umwelt für das Er-
leben und Verhalten sowie der Leistungsfähigkeit im Alter 

− Grenzen und Risiken psychologischer Interventionen 
 
• Sexualiät im Alter� 
− Gesellschaft und Sexualität im Alter 
− körperliche und psychische Veränderungen und Sexualität; 

Sexualität im Heimalltag 
− sexuelle Ausdrucksformen und Möglichkeiten der Berück-

sichtigung sexueller Bedürfnisse 
 
• Menschen mit Behinderungen im Alter� 
− Abgrenzung altersbedingter Behinderungen von krank-

heitsbedingten und genetischen Behinderungen 
− Integrationskonzepte für Menschen mit Behinderungen im 

Alter, z.B. Unternehmungen und Veranstaltungen für be-
hinderte und nicht behinderte alte Menschen 

− Umgang mit speziellen Hilfsmitteln 
 
• Alltag und Wohnen im Alter� 
− Möglichkeiten der einzel-, gruppen-, familien- und institu-

tionsbezogenen Interventionen 
− Verhaltensmodifikationen, z. B. Realitätsorientierung, Re-

vitalisierung, Remotivation, Resensibilisierung, Resoziali-
sierung 
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beteiligte 
Fachgebiete: 

• Kommunikation/Gesprächsführung 
• Lebensgestaltung im Alter 
• Soziale Gerontologie 
• Soziale Prävention und Rehabilitation 
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Lernfeld 2.2: Alte Menschen bei der Wohnraum- und Wohnumfeldgestaltung unterstützen 
 
 
Kommentar: 
In diesem Lernfeld wird die zentrale Bedeutung des Wohnraumes und des Wohnumfeldes für 
den alten Menschen - insbesondere im Hinblick auf den im Alter abnehmenden Aktionsradius 
- herausgearbeitet. Der besondere Schwerpunkt dieses Lernfeldes liegt auf den Hilfsangeboten 
und Unterstützungmöglichkeiten, durch die Selbstbestimmung und Selbständigkeit des alten 
Menschen im eigenen Haushalt oder in alternativen Wohnformen ermöglicht werden. 
 
Da dieses Lernfeld in der Rechtsverordnung mit einem Zeitrichtwert von 60 Stunden versehen 
ist, wurde auf eine Ausdifferenzierung in Teil-Lernfelder verzichtet. 
 
 
Lernfeld 
2.2 

Alte Menschen bei der Wohnraum- und Wohnumfeldgestal-
tung unterstützen 

Zeitrichtwert: 
60 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler nehmen den Wohnraum und das 
Wohnumfeld als einen sehr wichtigen Aspekt im Leben alter 
Menschen wahr. 
Mit unterschiedlichen Wohnformen, deren jeweiligen Spezifi-
ka, mit Maßnahmen und Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Wohnumwelt im Alter oder der Wohnraumanpassung sind sie 
vertraut. Sie erteilen diesbezüglich Rat oder ergreifen stellver-
tretend für den alten Menschen die notwendigen Initiativen. 
Sie gestalten für den alten Menschen den Wohnraum oder hel-
fen ihm dabei. Hierzu behalten sie die individuellen Fähigkei-
ten und Möglichkeiten sowie die größtmögliche Selbständig-
keit für die Alltagsbewältigung ihrer Klienten im Blick. Bei 
der Auswahl entsprechend adaptierter Einrichtungsgegenstän-
de beraten sie kompetent oder veranlassen weitere Hilfe und 
Unterstützung. 

 

Inhalte: • Schaffung eines förderlichen und sicheren Wohnraumes 
und Wohnumfeldes� 

− Bedeutung des Wohnraumes als Lebensraum im Alter; 
Aspekte der Lebensgestaltung im eigenen Wohnbereich 

− architektonische Anforderungen an altersgerechte Woh-
nungen 

− Prinzipien einer altersgerechten Gestaltung von Umwelt-
bedingungen, z.B.  Sicherheit, Autonomie, Umweltkontrol-
le, Flexibilität, Anregungsgehalt, Privatheit und Responsi-
bilität 

− belastende Wohnbedingungen, z.B. ungünstige Wohnlage, 
finanzielle Problemlagen 

− Heimmindestbauvorschrift 
− Wohnformen im Alter�, z.B. Privathaushalte, Heime, 

Kurzzeitpflege 
− alternative Wohnformen, z.B. „Jung und Alt“ (Bielefeld) 
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• Hilfsmittel und Wohnraumanpassung� 
− Umweltoptimierung; Grundlagenarbeiten und Planungs-

empfehlungen zum Wohnen im Heim 
− Erkenntnisse der angewandten Gerontologie zur therapeu-

tischen und prothetischen Umweltgestaltung 
− Wege und Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Sozial- 

und Wohnungsämtern zur Wohnraumbeschaffung und 
Wohnraumanpassung 

− Hilfsmittelbeschaffung; Zusammenarbeit mit Sanitätshäu-
sern 

− rechtliche Regelungen und Leistungsträger 
 
• Haushalt und Ernährung� 
− Haushaltsführung, Haushaltshilfen; Kompetenzerhalt und 

Unabhängigkeit 
− Formen der Speisenversorgung 

beteilige 
Fachgebiete: 

• Lebensgestaltung 
• Pflege 
• Soziale Gerontologie 
• Rechtskunde 
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Lernfeld 2.3: Alte Menschen bei der Tagesgestaltung und bei selbstorganisierten 
 Aktivitäten unterstützen 
 
 
Kommentar: 
Im Fokus dieses Lernfeldes stehen Anregungs- und Beschäftigungsangebote, die auf Aktivie-
rung, Orientierung und Sinnstiftung im Alter ausgerichtet sind. Dem Grad der Selbständigkeit 
des alten Menschen angemessen, initiieren Altenpflegerinnen und Altenpfleger diese Aktivi-
täten oder unterstützen den alten Menschen entsprechend in seinem Handeln. 
 
 
Lernfeld 
2.3 

Alte Menschen bei der Tagesgestaltung und bei selbstorgani-
sierten Aktivitäten unterstützen 

Zeitrichtwert: 
120 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler gestalten für alte Menschen 
Aktivitäten oder unterstützen sie bei ihrer selbständigen All-
tagsgestaltung und fördern damit deren Lebensqualität. Bei der 
Einbindung in die Gestaltung von Abläufen, Festen und Ver-
anstaltungen berücksichtigen sie die individuellen körperli-
chen und psychischen Möglichkeiten sowie die persönliche 
Bereitschaft zum sozialen Engagement. 

 

 
 
Das Lernfeld ist in zwei Teil-Lernfelder aufgeteilt: 
 
Lfd. Nr. Bezeichnung des Teil-Lernfeldes Zeitrichtwert 
2.3.1 Aktivitäten für alte Menschen gestalten 70 Stunden 
2.3.2 Alte Menschen in ihren Aktivitäten unterstützen 50 Stunden 
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Teil-Lernfeld 
2.3.1 

Aktivitäten für alte Menschen gestalten Zeitrichtwert: 
70 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler fördern die zeitliche Orientie-
rung alter Menschen. Durch Beschäftigungs- und Bildungsan-
gebote regen sie die unterschiedlichen Sinne und damit die 
Kreativität und Aktivität an. Sie beschäftigen alte Menschen in 
Gruppen oder als Einzelpersonen. Sie fördern eine perspektivi-
sche Ausrichtung alltäglicher Aktivitäten sowie eine jahres-
zeitliche Orientierung und die Beibehaltung von Traditionen 
und Gebräuchen. Durch gemeinsame Aktivitäten wirken sie 
einer Isolierung und Einsamkeit entgegen. 

 

Inhalte: − Zusammenhang zwischen Lebensqualität und sinnvoller 
Beschäftigung; Aktivitätstheorie 

− Planung und Organisation von Tagesabläufen in unter-
schiedlichen Alteneinrichtungen; Integration therapeuti-
scher und rehabilitativer Maßnahmen in den Tagesablauf 

− Organisation kultureller interner und externer Bildungs- 
und Beschäftigungsangebote, z.B. Filmvorführungen, 
Buchlesungen, Theaterbesuche, Ausflüge 

− Gesellschaftsspiele und Bastelarbeiten für alte Menschen 
− Planung und Durchführung von Feiern und Festen 
− Angebote und Möglichkeiten zur selbständigen Beschäfti-

gung der Bewohner in Alteneinrichtungen, z.B. Bibliothe-
ken, Gesellschaftsräume, Internet-Café 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Lebensgestaltung im Alter 
• Methoden sozialer Arbeit 
• Musisch-kulturelle Arbeitsformen 
• Soziale Gerontologie 
• Soziale Prävention und Rehabilitation 
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Teil-Lernfeld 
2.3.2 

Alte Menschen in ihren Aktivitäten unterstützen Zeitrichtwert: 
50 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler unterstützen subsidiäres und 
solidarisches Engagement älterer Menschen. Sie informieren 
über entsprechende Möglichkeiten im sozialen, kirchlichen 
und politischen Bereich und stellen bei Bedarf für Interessierte 
Kontakte her. 

 

Inhalte: − Bedeutung freiwilligen Engagements 
− Möglichkeiten für ein soziales, politisches und kirchliches 

Engagement 
− gesundheits- und sozialpolitische Projekte zur Förderung 

sozialen Engagements, z.B. WHO-Projekte der Europäi-
schen Region 

− Sinn von Selbsthilfegruppen 
− relevante Selbsthilfegruppen 
− Ziele und Aufgaben von Seniorenvertretungen und Senio-

renbeiräten 
− geschichtliche Aspekte 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Lebensgestaltung im Alter 
• Methoden sozialer Arbeit 
• Soziale Gerontologie 
• Staatsbürgerkunde/Politik/Sozialgeschichte 
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Lernbereich 3: Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen altenpflegerischer Arbeit 
 
 
Kommentar: 
In diesem Lernbereich liegt der Fokus auf den rechtlichen und institutionellen Rahmenbedin-
gungen altenpflegerischer Arbeit, die in den Lernfeldern des Lernbereiches 1 weitgehend aus-
geklammert bleiben. Diese Rahmenbedingungen bestimmen pflegerische Handlungsalternati-
ven jedoch entscheidend mit. In den Lernfeldern dieses Lernbereichs werden diese Rahmen-
bedingungen, die in der Ausbildung häufig nicht thematisiert werden, eigens bearbeitet und 
hinsichtlich ihrer Konsequenzen für altenpflegerisches Handeln beleuchtet. Dieser Lernbe-
reich gewährt differenzierte Einblicke in die vielfältigen Verflechtungen, in denen die Ar-
beitsabläufe und Handlungsvollzüge in der Altenpflege stehen. Er bietet auch die Möglich-
keit, institutionelle und gesellschaftliche Rahmenbedingungen als grundsätzlich veränderbar 
zu verstehen. 
 
 
Dieser Lernbereich umfasst in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der 
Altenpflegerin und des Altenpflegers die folgenden 2 Lernfelder: 
 
 
Lfd. Nr. Bezeichnung des Lernfeldes Zeitrichtwert 
3.1 Institutionelle Rahmenbedingungen beim altenpflegerischen 

Handeln berücksichtigen 
120 Stunden 

3.2 An qualitätssichernden Maßnahmen in der Altenpflege mitwir-
ken 

40 Stunden 

  160 Stunden 
 
 
 
Die oben dargelegte Perspektive des Lernbereiches wurde bei der Zielformulierung für das 
gesamte Lernfeld sowie bei der Zielformulierung für die Teil-Lernfelder eingehalten. Bei der 
Umsetzung der Richtlinie in den Altenpflegefachseminaren sind sowohl die Perspektive des 
Lernbereiches als auch die Zielsetzungen im Zusammenhang zu sehen und zu interpretieren. 
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Lernfeld 3.1: Institutionelle Rahmenbedinungen beim altenpflegerischen Handeln  
 berücksichtigen 
 
 
Kommentar: 
Pflegehandeln in Pflegesituationen ist stets eingebunden in einen institutionellen Kontext. Mit 
ihren Zielsetzungen und Prioritäten, mit ihren Aufgabenschwerpunkten und ihren Rahmenbe-
dingungen bestimmt die Institution die Handlungsalternativen in einer Pflegesituation ent-
scheidend mit. Die Rahmenbedingungen einer Institution eröffnen, fördern, erschweren oder 
behindern professionelles altenpflegerisches Handeln im institutionellen Kontext. Institutio-
nen erhalten ihre Spielräume wiederum durch gesamtgesellschaftliche sowie durch sozial- 
und gesundheitspolitische Entscheidungen. Diese Zusammenhänge darzulegen und im Hin-
blick auf das Pflegehandeln zu beleuchten, ist Aufgabe dieses Lernfeldes. 
 
 
Lernfeld 
3.1 

Institutionelle Rahmenbedingungen beim altenpflegerischen 
Handeln berücksichtigen 

Zeitrichtwert: 
120 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Rahmenbedin-
gungen altenpflegerisches Handeln ermöglichen und fördern, 
aber ebenso begrenzen und verhindern können. Auf der 
Grundlage systematischer gesellschaftlicher, politischer, recht-
licher und wirtschaftlicher Vorstellungen schätzen sie ihre 
konkreten Handlungsmöglichkeiten nicht nur auf der unmittel-
baren Ebene des Pflegehandelns, sondern auch auf institutio-
neller und gesellschaftlich-politischer Ebene realistisch ein.  

 

 
 
Das Lernfeld ist in 3 Teil-Lernfelder aufgeteilt: 
 
Lfd. Nr. Bezeichnung des Teil-Lernfeldes Zeitrichtwert 
3.1.1 Gesundheits- und sozialpolitische Rahmenbedingungen im 

altenpflegerischen Handeln berücksichtigen 
30 Stunden 

3.1.2 Einrichtungsspezifische Rahmenbedingungen im altenpflegeri-
schen Handeln berücksichtigen 

50 Stunden 

3.1.3 Rechtliche Rahmenbedingungen im altenpflegerischen Han-
deln berücksichtigen 

40 Stunden 
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Teil-Lernfeld 
3.1.1 

Gesundheits- und sozialpolitische Rahmenbedingungen im 
altenpflegerischen Handeln berücksichtigen 

Zeitrichtwert: 
30 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler haben systematische Vorstel-
lungen vom Aufbau und von der Funktion der Gesellschaft 
und des Sozialstaates. Sie begreifen die Entstehung des derzei-
tigen Systems der sozialen Sicherung als Antwort auf histori-
sche und gesellschaftliche Herausforderungen und verstehen 
dessen derzeitige Krise sowie den Entwicklungs- und Reform-
bedarf als Ausdruck tiefgreifender gesellschaftlicher Verände-
rungen. Sie schätzen vor diesem Hintergrund Versorgungs-
strukturen und -systeme hinsichtlich ihrer Spielräume und 
Handlungsbegrenzungen realistisch ein. 

 

Inhalte: − Aufgaben und Funktion des Sozialstaates 
− Geschichte der Sozialversicherung 
− Prinzipien der Solidargemeinschaft und mögliche Alterna-

tiven 
− Einflüsse aktueller Entwicklungen auf das Sozialversiche-

rungssystem 
− Träger, Dienste, und Einrichtungen des Gesundheits- und 

Sozialwesens� 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Rechtskunde 
• Staatsbürgerkunde/Politik/Sozialgeschichte 
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Teil-Lernfeld 
3.1.2 

Einrichtungsspezifische Rahmenbedingungen im altenpfleri-
schen Handeln berücksichtigen 

Zeitrichtwert: 
50 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler erkennen den Einfluss instituti-
oneller Rahmenbedingungen auf das altenpflegerische Han-
deln. Sie sehen Zeiten extremer Überlastung voraus und tref-
fen organisatorische Entscheidungen zu deren Vermeidung. 
Sie klären eigene Vorstellung über Pflegeauffassung und Ar-
beitswesen und relativieren diese verantwortlich vor dem Hin-
tergrund gegebener Rahmenbedingungen. Für bewohner- und 
mitarbeiterfreundliche Rahmenbedingungen setzen sie sich 
ein.� 
 
Die Schülerinnen und Schüler sichern die Kontinuität pflegeri-
scher Versorgung bei der Verlegung des Pflegebedürftigen in 
eine andere Pflegeeinrichtung durch Herstellung von Kontak-
ten und Informationsweitergabe. 

 

Inhalte: − Spezifika altenpflegerischer Arbeit in unterschiedlichen 
Altenpflegeeinrichtungen 

− Institutionen als Lebensraum 
− Berufsideale und Berufswirklichkeit 
 
• betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen altenpflegeri-

scher Arbeit� 
− strukturelle und personelle Voraussetzungen professionel-

ler Altenpflege 
− personelle Organisation in Alteneinrichtungen; Aufbau- 

und Ablauforganisation, Dienstplangestaltung, Pflegeorga-
nisationssysteme 

− Finanzierung und Entgeltsysteme 
 
• Pflegeüberleitung und Schnittstellenmanagement� 
− Planung und Organisation pflegerischer und hauswirt-

schaftlicher Versorgung 
− Beratung und Hilfestellung beim Umgang mit veränderten 

Situationen; Herstellen von Kontakten zu anderen Berufs-
gruppen 

− Versorgungsketten im Gesundheitssystem 
− Überleitungskonzepte, z.B. Casemanagement 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Arbeitsorganisation in unterschiedlichen Diensten und Ein-
richtungen 

• Berufsethik 
• Berufskunde 
• Zusammenarbeit mit anderen Berufen, Berufsgruppen, 

Diensten und Einrichtungen 
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Teil-Lernfeld 
3.1.3 

Rechtliche Rahmenbedingungen im altenpflegerischen Han-
deln berücksichtigen 

Zeitrichtwert: 
40 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler erfassen die Bedeutung rechtli-
cher Regelungen als Schutz für die eigene Berufsausübung in 
einem Handlungsfeld mit hoher Eigenverantwortung und als 
Schutz für den Pflegebedürftigen in einer durch Nähe, Abhän-
gigkeit und Asymmetrie gekennzeichneten Pflegebeziehung. 
Sie reflektieren kritisch die Grenzen rechtlicher Regelungen 
sowie die Auswirkungen zunehmender Verrechtlichung auf 
berufliche und private Handlungsfelder. 

 

Inhalte: − Schweigepflicht 
− Körperverletzung 
− Arbeitsvertrag 
− Haupt- und Nebenpflichten des Arbeitgebers und Arbeit-

nehmers 
− Schadensersatz und Regressansprüche 
− Unterbringungsrecht 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Berufskunde 
• Rechtskunde 
• Staatsbürgerkunde/Politik/Sozialgeschichte 
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Lernfeld 3.2: An qualitätssichernden Maßnahmen in der Altenpflege mitwirken 
 
 
Kommentar: 
Der Nachweis qualitätsgesicherten Handelns wird durch einschlägige gesetzliche Bestim-
mungen von den Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegewesens gefordert. Konzepte und 
Maßnahmen der Qualitätssicherung sind interdisziplinär angelegt und berücksichtigen alle 
institutionellen Entscheidungsebenen. Diese Zusammenhänge und die verantwortliche Mit-
wirkung der Altenpflegerin / des Altenpflegers bei qualitätssichernden Maßnahmen werden in 
diesem Lernfeld behandelt. 
 
 
Angesichts des in der AltPflAPrV vorgegebenen Zeitrichtwertes von 40 Stunden wurde dieses 
Lernfeld nicht in Teil-Lernfelder unterteilt. 
 
 
Lernfeld 
3.2 

An qualitätssichernden Maßnahmen in der Altenpflege mit-
wirken 

Zeitrichtwert: 
40 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler verstehen Qualitätsentwicklung 
als rechtlich verankertes und interdisziplinäres Anliegen. Sie 
kennen Hintergründe, Ursprünge und Hauptausrichtungen un-
terschiedlicher Konzepte und Methoden der Qualitätsentwick-
lung und bewerten in diesem Rahmen den Beitrag der eigenen 
Berufsgruppe. Sie sind mit anfallenden Dokumentationsver-
pflichtungen sowie mit Kontroll- und Sanktionssystemen ver-
traut. 

 

Inhalte: − Rechtliche Grundlagen� 
− Verantwortlichkeiten in Qualitätsmanagementprogrammen 
− Qualitätsmanagementkonzepte, z.B. DIN EN ISO 9000 ff, 

TQM, EFQM 
− Qualitätsprüfung; MDK, Heimaufsicht� 
− Qualitätssicherungsinstrumente, z.B. Qualitätszirkel, Leitli-

nien, Verfahrensanweisungen, Fort- und Weiterbildung 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Arbeitsmethodik 
• Rechtskunde 
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Lernbereich 4: Altenpflege als Beruf 
 
 
Kommentar: 
In diesem Lernbereich wird die Perspektive auf die Altenpflege als Beruf gerichtet. Damit 
steht weniger das unmittelbare Pflegehandeln im Mittelpunkt der Betrachtung als vielmehr die 
historische Entwicklung sowie die Perspektiven des Berufes einschließlich seiner Stellung im 
Kontext der Gesundheitsfachberufe. Auch die besonderen Belastungen des Berufes sowie die 
Rollenerwartungen an die Schülerin / den Schüler als Mitglied einer Berufsgruppe werden in 
den Lernfeldern dieses Lernbereiches thematisiert. 
 
 
Dieser Lernbereich umfasst in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der 
Altenpflegerin und des Altenpflegers die folgenden 4 Lernfelder: 
 
 
Lfd. Nr. Bezeichnung des Lernfeldes Zeitrichtwert 
4.1 Berufliches Selbstverständnis entwickeln 60 Stunden 
4.2 Lernen lernen 40 Stunden 
4.3 Mit Krisen und schwierigen sozialen Situationen umgehen 80 Stunden 
4.4 Die eigene Gesundheit erhalten und fördern 60 Stunden 
  240 Stunden 
 
 
Aufgrund der in der Rechtsverordnung vorgegebenen Zeitrichtwerte wurden die Lernfelder 
unverändert übernommen und nicht in weitere Teil-Lernfelder ausdifferenziert. 
 
 
Die oben dargelegte Perspektive des Lernbereiches wurde bei der Zielformulierung für die 
Lernfelder eingehalten. Bei der Umsetzung der Richtlinie in den Altenpflegefachseminaren 
sind sowohl die Perspektive des Lernbereiches als auch die Zielsetzungen im Zusammenhang 
zu sehen und zu interpretieren. 
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Lernfeld 4.1: Berufliches Selbstverständnis entwickeln 
 
 
Kommentar: 
In diesem Lernfeld steht nicht die Gestaltung der pflegerischen Beziehung im Mittelpunkt der 
Betrachtung, es geht vielmehr um die Schülerin / den Schüler in der Rolle als Mitglied einer 
Berufsgruppe und damit um das Anliegen beruflicher Identitätsentwicklung. Beleuchtet wer-
den in diesem Zusammenhang die Berufsgeschichte des Altenpflegeberufes, die Stellung der 
Altenpflege im Vergleich mit anderen Pflege- und Gesundheitsberufen, ihre politischen Ein-
flussmöglichkeiten sowie ihre Entwicklungsperspektiven. 
 
 
 
Lernfeld 
4.1 

Berufliches Selbstverständnis entwickeln Zeitrichtwert: 
60 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit vor dem Hinter-
grund der Berufsgeschichte kritisch mit dem eigenen Beruf 
auseinander. Sie schätzen die Position und die Entwicklungs-
perspektiven des Berufes im Kontextes der Gesundheitsfach-
berufe ein.� Sie erkennen die Bedeutung politischer Mitbe-
stimmung und beherrschen Verfahren, Wege und Instrumente 
der Einflussnahme auf politische Entscheidungsprozesse. 
Die Schülerinnen nehmen Entwicklungen im Gesundheits- und 
Pflegewesen wahr, schätzen deren Folgen für die Pflegeberufe 
ein und bringen sich in die Diskussion ein. 
Sie setzen sich kritisch mit der eigenen Ausbildung auseinan-
der und entwickeln Eigeninitiative.� 
Sie erkennen die Bedeutung ethischer Reflexion für das beruf-
liche Handeln. 

 

Inhalte: − Geschichte des Altenpflegeberufes im Vergleich zur Ge-
schichte der Krankenpflegeberufe und der sozialpflegeri-
chen Berufe 

− Berufsgesetze und rechtliche Regelungen der Pflegeberu-
fe�: Ausbildungsgesetze, Fort- und Weiterbildungsregelun-
gen, Studienmöglichkeiten; landesrechtliche Ausbildungs-
regelungen und Richtlinien 

 
• Professionalisierung der Altenpflege, Berufsbild und Ar-

beitsfelder� 
− Gesellschaft und Beruf / Profession 
− Geschichte, Stand und Perspektiven der Professionalisie-

rung in den Pflegeberufen 
− Berufsbild im Wandel: vom sozialpflegerischen zum ge-

sundheitspflegerischen Profil 
− Berufsfeldneuschneidung der Pflegeberufe; zukünftige 

Ausbildungsmodelle und Entwicklungen 
− Pflegeberufe im internationalen Vergleich 
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• Berufsverbände und Organisationen der Altenpflege� 
− Pflegeorganisationen, Interessenvertretungen, Gewerk-

schaften 
− Einbindung von Pflegeorganisationen in landes- und bun-

despolitische Entscheidungsprozesse 
− nationale und internationale Zusammenschlüsse von Pfle-

geverbänden 
 
• Teamarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Berufsgrup-

pen� 
− Altenpflege in Abgrenzung zu anderen gesundheits- und 

sozialpflegerischen Berufen: Krankenpflege, Kinderkran-
kenpflege, soziale Arbeit; Helferberufe 

 
• Ethische Herausforderungen der Altenpflege� 
− Bedeutung ethischer Reflexion für den Beruf 
− berufsethische Kodizes und Übereinkünfte 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Berufskunde 
• Berufsethik 
• Staatsbürgerkunde/Politik/Sozialgeschichte 
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Lernfeld 4.2: Lernen lernen 
 
 
Kommentar: 
In diesem Lernfeld wird die Rolle der Schülerin / des Schülers im Lernprozess betrachtet, der 
nicht auf den Ausbildungskontext begrenzt ist. Individuelle und soziale Verantwortung im 
Lernprozess sind ebenso Themen dieses Lernfeldes wie die Vermittlung von Techniken und 
Verfahren, die ein weitgehend selbständiges und effektives Lernen fördern und ermöglichen. 
 
 
Lernfeld 
4.2 

Lernen lernen Zeitrichtwert: 
40 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler organisieren ihren Lernprozess 
selbständig und effektiv. Sie beschaffen sich Informationen 
aus unterschiedlichen Informationsquellen und bewerten diese 
kriteriengebunden. Sie nutzen konventionelle und neue Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien. Sie fertigen 
strukturierte Aufzeichnungen ihres Lernprozesses an, sichern 
Lernergebnisse dauerhaft und beurteilen die eigenen Lernfort-
schritte. Sie nutzen die Ressourcen von Lerngruppen, nehmen 
Unterstützungsangebote bei Lernschwierigkeiten an und ge-
währen selbst Hilfen bei Lernschwächen anderer.  

 

Inhalte: • Lernen und Lerntechniken� 
− Lern- und Motivationstheorien 
− Lerntechniken, Lese-, Schreib-, Konzentrations- und Ge-

dächtnistechniken 
− Informationsquellen und –wege und -arten 
− Lernen in Gruppen 
 
• Lernen mit neuen Informations- und Kommunikationstech-

nologien� 
− datenbankgestützte und internetbasierte Literaturrecherche 
− Textverarbeitung 
 
• Zeitmanagement� 
− Zeit- und Arbeitspläne 
− Leistungskurven und Biorhythmus 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Methodik und Technik des Lernens 
• Psychologie 
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Lernfeld 4.3: Mit Krisen und schwierigen sozialen Situationen umgehen 
 
 
Kommentar: 
Dieses Lernfeld bietet Raum für die systematische und begleitete Reflexion von Erlebnissen, 
Erfahrungen und Befindlichkeiten der Schülerin / des Schülers. Pflegende werden in ihrem 
beruflichen Handeln häufig konfrontiert mit Leid und Tod, mit Schmerzen, Gefühlen und 
Stressreaktionen der zu Pflegenden, die für sie selbst zur Belastung werden können. Das Lern-
feld bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Probleme und Konflikte der Schülerin / des Schü-
lers im Unterricht aufzugreifen. 
 
 
Lernfeld 
4.3 

Mit Krisen und schwierigen sozialen Situationen umgehen Zeitrichtwert: 
80 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler identifizieren berufliche Situati-
onen, in denen sie besonderen Konflikten und Belastungen 
ausgesetzt sind. Sie nehmen Spannungen und Befindlichkeiten 
aufmerksam war und nutzen sie als Anlass zur systematischen 
Reflexion. Sie analysieren Konsequenzen tabuisierter und un-
ausgesprochener Konflikt- und Problemlagen sowohl im Hin-
blick auf die Klienten als auch im Hinblick auf die eigene Per-
son und setzen Präventions- und Lösungsstrategien gezielt ein. 

 

Inhalte: • Berufstypische Konflikte und Befindlichkeiten� 
− individuelle und soziale Konflikte 
− Konfliktanalyse; Konfliktvermeidung und Konfliktlö-

sungsstrategien 
− Konfliktgespräch 
− Berufsanspruch und Berufswirklichkeit; Berufsideale und 

Rahmenbedingungen 
− Gefährdungen helfender Berufe, z.B. Helfer-Syndrom, 

Burn-out- und Cool-out-Phänomene 
− Mobbing 
− sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 
 
• Spannungen in der Pflegebeziehung� 
− Sympathie und Antipathie 
− Macht und Ohnmacht 
− Ekel und Scham 
 
• Gewalt in der Pflege� 
− Gewalttheorien 
− Ursachen, Erscheinungs- und Ausdrucksformen von Ge-

walt 
− Gewaltdiagnostik 
− Präventions- und Lösungsstrategien 
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beteiligte 
Fachgebiete: 

• Arbeitsbelastungen und Methoden zur Bearbeitung 
• Kommunikation/Gesprächsführung 
• Pflegewissenschaft 
• Psychologie 
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Lernfeld 4.4: Die eigene Gesundheit erhalten und fördern 
 
 
Kommentar: 
Dieses Lernfeld widmet sich dem Gesundheitsverhalten der Schülerin / des Schülers unter 
einer doppelten Perspektive. Zum einen geht es um die Bedeutung einer gesunden Lebensfüh-
rung für den Einzelnen, zum anderen spielt eine gesunde Lebensweise für Angehörige von 
Gesundheitsfachberufen zum Ausgleich beruflicher Belastungen eine zentrale Rolle. 
 
 
Lernfeld 
4.4 

Die eigene Gesundheit erhalten und fördern Zeitrichtwert: 
60 Stunden 

Ziele: Die Schülerinnen und Schüler gehen wertschätzend mit der 
eigenen Gesundheit um. Sie sorgen für ein ausgewogenes 
Verhältnis von Anforderung und Entspannung. Sie vermeiden 
gesundheitsgefährdendes Verhalten in beruflichen und priva-
ten Handlungsfeldern. Sie setzen gezielt Strategien zur Kom-
pensation unvermeidbarer beruflicher Belastungen ein. Sie 
erkennen Zeichen von Überlastung und nehmen frühzeitig 
entsprechende Unterstützungsangebote wahr. 

 

Inhalte: − gesunde Lebensführung 
− Suchtgefährdung und Suchtprobleme 
− gesetzliche und rechtliche Grundlagen des Arbeitsschutzes 

und der Unfallverhütung; z.B. Umgang mit medizinisch-
technischen Geräten, Umgang mit gesundheitsgefährdenden 
Stoffen 

− Gesundheitsprobleme am Arbeitsplatz und Berufskrankhei-
ten 

− Gesundheit und Schichtdienst 
− betriebliche Gesundheitsprogramme, z.B. Gesundheitszirkel 
 
• Stressprävention und –bewältigung� 
− Stresstheorien 
− Entspannungs- und Ausgleichsprogramme 
− Kollegiale Beratung und Supervision� 
− Selbsterfahrung 

 

beteiligte 
Fachgebiete: 

• Arbeitsbelastung und Methoden zur Bearbeitung 
• Hygiene 
• Psychologie 
• Rechtskunde 
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In der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des Alten-

pflegers werden von den 2100 Stunden, die für den theoretischen und praktischen Unterricht 

vorgesehen sind, 1900 Stunden auf die Lernfelder verteilt. Weitere 200 Stunden dienen zur 

freien Verfügung. 

Im Richtlinienentwurf werden diese 200 Stunden ebenfalls bewusst nicht verplant. Sie sollen 

vielmehr den Altenpflegefachseminaren als Spielraum zur Verfügung stehen, z. B. für innova-

tive Ausbildungsprojekte, Sprachunterricht, Maßnahmen der inneren Differenzierung bei he-

terogenen Lerngruppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quellenbeleg: 
 
 
 
� Die Angaben sind der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für den Beruf der 

Altenpflegerin und des Altenpflegers vom 26. November 2002 entnommen. 
 

� Die Angaben sind wörtlich oder sinngemäß entnommen aus: Hundenborn / Knig-
ge-Demal. Beschreibung von Berufssituationen und Qualifikationen in der Kran-
ken- und Kinderkrankenpflege sowie Konsequenzen für die Integration der einzel-
nen Elemente in die Ausbildungsrichtlinie. Im Auftrag des Ministeriums für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW. Düsseldorf. 1996. 
 

� Die Angaben sind wörtlich oder sinngemäß dem Arbeitsentwurf einer Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege vom Februar 
2002 entnommen. 
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Verteilung der Lernbereiche, Lernfelder und Teil-Lernfelder auf die drei Ausbildungsjahre 
1. Ausbildungsjahr 

Lernbereich 1 
Aufgaben und Konzepte in  der Alten-
pflege 

Lernbereich 2 
Unterstützung alter Menschen bei der 
Lebensgestaltung 
 

Lernbereich 3 
Rechtliche und institutionelle Rahmen-
bedingungen altenpflegerischer Arbeit 

Lernbereich 4 
Altenpflege als Beruf 

1.1 Theoretische Grundlagen in das 
altenpflegerische Handeln einbeziehen  

2.1 Lebenswelten und soziale Netzwer-
ke alter Menschen beim altenpflegeri-
schen Handeln berücksichtigen 

3.1 Institutionelle Rahmenbedingungen 
beim altenpflegerischen Handeln be-
rücksichtigen 

4.2 Lernen lernen (40 Std.) 

1.1.1 Gerontologische, soziologische und 
sozialmedizinische Grundlagen in das 
altenpflegerische Handeln einbeziehen (30 
Std.) 

2.1.1 Gesellschaftliche Entwicklungen 
und soziale Situationen alter Menschen 
im altenpflegerischen Handeln berück-
sichtigen (60 Std.) 

3.1.1 Gesundheits- und sozialpolitische 
Rahmenbedingungen im altenpflegeri-
schen Handeln berücksichtigen (30 Std.) 

4.4 Die eigene Gesundheit  erhalten und 
fördern (60 Std.) 

1.1.2 Pflegewissenschaftliche Grundlagen 
in das altenpflegerische Handeln einbezie-
hen (30 Std.) 

2.1.2 Spezifische Phänomene des alten 
Menschen im altenpflegerischen Handeln 
berücksichtigen (60 Std.) 

3.1.3 Rechtliche Rahmenbedingungen im 
altenpflegerischen Handeln berücksichti-
gen (40 Std.) 

 

1.1.3 Grundlagen der Ethik in das alten-
pflegerische Handeln einbeziehen (20 Std.) 

   

1.3 Alte Menschen personen- und situa-
tionsbezogen pflegen 

   

1.3.1 Alte Menschen in ihrer Selbständig-
keit und Selbstpflege unterstützen (80 Std.) 
 

   

1.3.2 Alte Menschen mit eingeschränkten 
Funktionen der Sinnesorgane pflegen (40 
Std.) 

   

1.3.3 Alte Menschen mit akuten somati-
schen, nicht infektiösen Erkrankungen 
pflegen (80 Std.) 

   

1.3.5 Alte Menschen mit chronischen 
somatischen Erkrankungen pflegen (80 
Std.) 

   

360 Stunden 120 Stunden 70 Stunden 100 Stunden 

Gesamtstundenzahl : 650 
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Verteilung der Lernbereiche, Lernfelder und Teil-Lernfelder auf die drei Ausbildungsjahre 
2. Ausbildungsjahr 

Lernbereich 1 
Aufgaben und Konzepte in  der Alten-
pflege 

Lernbereich 2 
Unterstützung alter Menschen bei der 
Lebensgestaltung 
 

Lernbereich 3 
Rechtliche und institutionelle Rahmen-
bedingungen altenpflegerischer Arbeit 

Lernbereich 4 
Altenpflege als Beruf 

1.2 Pflege alter Menschen planen, 
durchführen, dokumentieren und evalu-
ieren 

2.3 Alte Menschen bei der Tagesgestal-
tung und bei selbstorganisierten Aktivi-
täten unterstützen 

3.1 Institutionelle Rahmenbedingungen 
beim altenpflegerischen Handeln be-
rücksichtigen  

 

1.2.1 Phänomene als Grundlage des Pfle-
geprozesses wahrnehmen und beobachten 
(40 Std.) 

2.3.1 Aktivitäten für Menschen gestalten 
(70 Std.) 

3.1.2 Einrichtungsspezifische Rahmenbe-
dingungen im altenpflegerischen Handeln 
berücksichtigen (50 Std.) 

 

1.2.2 Pflegerische Handlungen nach dem 
Pflegeprozess strukturieren (50 Std.) 

2.3.2 Alte Menschen in ihren Aktivitäten 
unterstützen (50 Std.) 

  

1.2.3  Pflegerische Handlungen dokumen-
tieren (30 Std.) 

   

1.3 Alte Menschen personen- und situa-
tionsbezogen pflegen  
 

   

1.3.4 Alte Menschen mit psychischen und 
psychiatrischen Phänomenen pflegen (60 
Std.) 

   

1.3.6 Alte Menschen mit infektiösen Er-
krankungen pflegen (60 Std.) 

   

1.3.7 Alte Menschen mit Erkrankungen 
des zentralen Nervensystems pflegen (70 
Std.) 

   

1.3.8 Alte Menschen mit dementiellen 
Erkrankungen pflegen (50 Std.) 

   

1.3.10 Schwerstkranke alte Menschen 
pflegen (40 Std.) 
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Lernbereich 1 
Aufgaben und Konzepte in  der Alten-
pflege 

Lernbereich 2 
Unterstützung alter Menschen bei der 
Lebensgestaltung 
 

Lernbereich 3 
Rechtliche und institutionelle Rahmen-
bedingungen altenpflegerischer Arbeit 

Lernbereich 4 
Altenpflege als Beruf 

1.5 Bei der medizinischen Diagnostik 
und Therapie mitwirken 

   

1.5.1 Rahmenbedingungen diagnostischer 
und therapeutischer Maßnahmen im alten-
pflegerischen Handeln berücksichtigen (30 
Std.) 

   

1.5.2 Interdisziplinär zusammenarbeiten 
(20 Std.) 

   

1.5.3 Die Arzneimittelgabe sicherstellen 
(30 Std.) 

   

1.5.4 Bei Injektionen, Transfusionen und 
Infusionen mitwirken ( 40 Std.) 

   

1.5.6 Den Blasenkatheterismus durchfüh-
ren (20 Std.) 

   

540 Stunden 120 Stunden 50 Stunden 0 Stunden 

Gesamtstundenzahl : 710 
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 Verteilung der Lernbereiche, Lernfelder und Teil-Lernfelder auf die drei Ausbildungsjahre 
3. Ausbildungsjahr 

Lernbereich 1 
Aufgaben und Konzepte in  der Alten-
pflege 

Lernbereich 2 
Unterstützung alter Menschen bei der 
Lebensgestaltung 
 

Lernbereich 3 
Rechtliche und institutionelle Rahmen-
bedingungen altenpflegerischer Arbeit 

Lernbereich 4 
Altenpflege als Beruf 

1.3 Alte Menschen personen- und situa-
tionsbezogen pflegen  

2.2 Alte Menschen bei der Wohnraum- 
und Wohnumfeldgestaltung unterstüt-
zen (60 Std.) 

3.2 An qualitätssichernden Maßnah-
men in der Altenpflege mitwirken (40 
Std.) 

4.1 Berufliches Selbstverständnis ent-
wickeln (60 Std.) 

1.3.9 Alte Menschen mit akuten und chro-
nischen Schmerzen begleiten (40 Std.) 

  4.3 Mit Krisen und schwierigen sozia-
len Situationen umgehen (80 Std.) 

1.3.11 Sterbende alte Menschen pflegen 
und begleiten (40 Std.) 

   

1.3.12 Alte Menschen in Verlustsituatio-
nen begleiten (40 Std.) 

   

1.3.13 Die Kontinuität pflegerischer Inter-
ventionen bei der Aufnahme, Verlegung 
und Entlassung gewährleisten (40 Std.) 

   

1.4 Anleiten, beraten und Gespräche 
führen  

   

1.4.1 Grundlagen der Kommunikation und 
Gesprächsführung in das altenpflegerische 
Handeln einbeziehen (30 Std.) 

   

1.4.2 Adressatenbezogen anleiten und 
beraten (50 Std.) 

   

1.5 Bei der medizinischen Diagnostik 
und Therapie mitwirken 

   

1.5.5 Wunden professionell versorgen (30 
Std.) 

   

1.5.7 Alte Menschen bei diagnostischen 
und therapeutischen Eingriffen begleiten 
und unterstützen (30 Std.) 
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Lernbereich 1 
Aufgaben und Konzepte in  der Alten-
pflege 

Lernbereich 2 
Unterstützung alter Menschen bei der 
Lebensgestaltung 
 

Lernbereich 3 
Rechtliche und institutionelle Rahmen-
bedingungen altenpflegerischer Arbeit 

Lernbereich 4 
Altenpflege als Beruf 

300 Stunden 60 Stunden 40 Stunden 140 Stunden 

Gesamtstundenzahl : 540    
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1.  Einführung 

 

Die Notwendigkeit der berufspädagogischen Qualifizierung von Pflegefachkräften zu Praxisan-

leiterinnen und Praxisanleitern ergibt sich aus der gesetzlich geforderten Dualität der Lernorte 

(Praxis und Theorie). Das Erreichen der Ausbildungsziele und damit die Berufsfähigkeit kann 

erst durch das Zusammenspiel der Lernorte Fachseminar für Altenpflege und „pflegerische 

Dienste und Einrichtungen“ sichergestellt werden. Da Lernorte gekennzeichnet sind durch das 

Initiieren von Lernprozessen, kann bei den pflegerischen Diensten und Einrichtungen jedoch 

erst dann von einem Lernort „Berufspraxis“ gesprochen werden, wenn der Prozess der Pädago-

gisierung des Arbeitsplatzes stattfindet. Dabei wird u.a. entsprechend dem individuellen Lern-

prozess des Schülers/der Schülerin die Arbeitssituation in eine Lernsituation umgeformt. 

 

Um von einer pädagogischen Eignung als Lernort zu sprechen, bedarf es 

 

Ø der verbindlichen Qualifizierung der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen zu Praxisanleitern und 

Praxisanleiterinnen entsprechend § 2, Abs. 2 der Altenpflege-Ausbildungs- und Prüfungs-

verordnung - AltPflAPrV vom 26. November 2002 und 

 

Ø struktureller Voraussetzungen in den pflegerischen Einrichtungen wie 

- angemessene Freistellung der Praxisanleiter/Praxisanleiterinnen, 

- Aufgabenbeschreibung, 

- Schaffung formaler Kommunikationsstrukturen zwischen den Fachseminaren für Al-

tenpflege und den berufspraktischen Lernorten. 

 

Eine qualifizierte Praxisanleitung für Auszubildende in der Altenpflege, für Weiterbildungsteil-

nehmer/Weiterbildungsteilnehmerinnen und zur Einführung neuer Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen 

in der Altenpflege kann nur von staatlich anerkannten Pflegefachkräften mit mindestens zwei-

jähriger Berufserfahrung in der Altenpflege und berufspädagogischer Weiterbildung zur Praxis-

anleitung gewährleistet werden. Der Didaktik der Pflegeausbildung entsprechend soll diese Wei-

terbildung in den Pflegeberufen handlungsorientiert ausgerichtet sein und den Prinzipien der 

Erwachsenenbildung gerecht werden (§ 2, Abs. 2 AltPflAPrV). 
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Berufspädagogische Weiterbildung zur Praxisanleitung in der Altenpflege soll 

Ø die Bedeutung der Praxisanleitung in der Aus-, Fort- und Weiterbildung deutlich hervorhe-

ben, 

Ø einen vergleichbaren Rahmen der berufspädagogischen Weiterbildungen in  

Bildungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen schaffen und 

Ø zur Qualifizierung des Lernorts „Praxis“ beitragen. 

 

Die berufspädagogische Weiterbildung wird kontinuierlich den aktuellen Entwicklungen der      

- siehe unten - unter Punkt sieben genannten Konzepte und Empfehlungen angepasst. 

 

 

2.  Ziele der Weiterbildung zur Praxisanleitung für Pflegeberufe 

 

Die Praxisanleitung wird als pädagogischer Prozess wahrgenommen, den der Praxisanleiter/die 

Praxisanleiterin selbständig plant, gestaltet, anwendet und beurteilt. Der Schüler/die Schülerin 

soll so an die eigenverantwortliche Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben herangeführt wer-

den.  

Ziel der Weiterbildung ist insbesondere die Verzahnung der theoretischen und praktischen Aus-

bildung und die verbesserte Zusammenarbeit zwischen Praxisanleitern und Praxisbegleitern. 

Der Praxisanleiter/die Praxisanleiterin ist sich seiner/ihrer Wirkung als Vorbild für die Entwick-

lung einer beruflichen Haltung auf der Basis des jeweiligen Trägerbildes bewusst. 

 

Die Weiterbildung zur Praxisanleitung für die Altenpflege befähigt dazu: 

 

Ø pflegerisches Wissen und Können nach dem Stand pflegewissenschaftlicher 

Erkenntnisse zu vermitteln, 

Ø den Lernstand des Schülers/der Schülerin zu analysieren, zu beurteilen und weiter zu 

entwickeln, 
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Ø lerntheoretische Zusammenhänge für die individuelle Anleitungssituation zu  

nutzen, 

Ø komplexe pflegerische Handlungsabläufe zu analysieren und lernwirksam aufzube-

reiten, 

Ø mit Lehrplänen bzw. curricularen Vorgaben der Aus-/Weiterbildungsstätte zu arbei-

ten, 

Ø den Ausbildungsplan der praktischen Einrichtung gemäß § 2, Satz 2 AltPflAPrV zu 

erstellen, auszugestalten und weiterzuentwickeln, 

Ø Spannungen zwischen den Lern- und Arbeitserfordernissen wahrzunehmen und in 

Abstimmung mit den verantwortlichen Vorgesetzten und dem Schüler/der Schülerin 

zu steuern,  

Ø die pädagogische Beziehung zwischen dem Schüler/der Schülerin und dem Praxisan-

leiter/der Praxisanleiterin in den Kontext der pflegerischen Beziehung zwischen 

Pflegenden und Bewohnern/Patient einordnen,  

Ø den Schüler/die Schülerin im Erkennen und Bearbeiten der Belastungen und der 

Grenzen zu unterstützen, 

Ø den Schüler/die Schülerin abschließend zu beurteilen und zu bewerten sowie 

Ø Kontakte mit anderen praktischen Kooperationspartnern zu unterhalten. 

 

 

3. Aufgaben der Praxisanleitung 

 

Der Praxisanleiter/die Praxisanleiterin hat folgende Aufgaben: 

 

Ø Die Erstellung, Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Ausbildungsplans der 

praktischen Ausbildungsstätte. 

Ø Der Praxisanleiter/die Praxisanleiterin ist Ansprechpartner/in für die Fragen der prak-

tischen Ausbildung. Um die Ausbildungsziele zu erreichen, werden Lernziele und 

Lerninhalte abgesprochen sowie interne und externe Praxiseinsätze koordiniert.  
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Ø Er/sie ist im Rahmen seiner/ihrer Fachkompetenz verantwortlich für die Strukturie-

rung, die geplante und zielgerichtete Anleitung und für die Bewertung und Beurtei-

lung des Schülers/der Schülerin; er/sie erstellt jährlich eine Bescheinigung über die 

durchgeführten Ausbildungsabschnitte des Schülers/der Schülerin. 

Ø Er/sie soll auf der Basis des erstellten Ausbildungsplanes den Schüler/die Schülerin 

schrittweise an die eigenständige Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben heranfüh-

ren. Die Anleitung, Begleitung, Unterstützung, Beurteilung und Bewertung des 

Schülers/der Schülerin beziehen sich insbesondere auf die Sensibilisierung zur 

Wahrnehmung und Achtung der Bedürfnisse, Wünsche und der Intimität des zu 

Pflegenden als Grundvoraussetzung einer qualifizierten und personenorientierten Al-

tenpflege. 

Ø Er/sie fördert die Verzahnung der Lernorte Theorie und Praxis, insbesondere im Zu-

sammenwirken zwischen Praxisbegleitung und Praxisanleitung. 

Ø Er/sie ist verantwortlich für die Vorbereitung der praktischen Abschlussprüfung in 

der Einrichtung und nimmt in beratender Funktion an der praktischen Abschlussprü-

fung teil. 

 

 

4.  Konzeption der berufspädagogischen Weiterbildung 

 

Die Weiterbildungskonzepte orientieren sich an der übergeordneten Zielsetzung dieses Stan-

dards „Berufspädagogische Weiterbildung zur Praxisanleitung in der Altenpflege in Nordrhein-

Westfalen“. 

 

Die didaktische Struktur orientiert sich an den beruflichen Erfahrungen der Teilnehmer/ der 

Teilnehmerinnen. Dies sichert die Vernetzung zwischen den Lernorten Theorie und Praxis. Me-

thoden der Erwachsenenbildung finden Anwendung. 
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Folgende Themenschwerpunkte sollten obligatorischer Bestandteil der berufspädagogischen 

Weiterbildungen in nordrhein-westfälischen Bildungseinrichtungen sein: 

 

I. Berufliches Selbstverständnis entwickeln:  

Ø Mit den am Lernprozess Beteiligten unter Berücksichtigung der Rahmenlehrplanvorga-

ben kooperieren, 

Ø die eigene Haltung und das berufliche Selbstverständnis als Praxisanlei-

ter/Praxisanleiterin reflektieren und entwickeln können, 

Ø Aufgabenbeschreibung festlegen. 

 

II. Das Lernfeld Praxis analysieren: 

Ø Theoretische Grundlagen der Pflege und Pädagogik auf den „Stand der Künste“ bringen, 

Ø Lerntheorien / Motivationstheorien erfassen, 

Ø Methoden des Lernens kennen lernen, 

Ø Grundlagen der Gesprächsführung aktualisieren, 

Ø Berufsgesetze und Prüfungsordnungen kennen, 

Ø die rechtliche und organisatorische Verankerung des Lernfeldes wahrnehmen und ver-

stehen, 

Ø Team- und Organisationsstrukturen analysieren können, 

Ø den Anleitungsprozess in den Rahmenbedingungen der Einrichtung verankern. 

 

III. Den Arbeitsplatz als Lernort nutzen und gestalten: 

Ø Spannungsfeld zwischen Lernen und Arbeiten in den Pflegebereichen wahrnehmen, 

Ø lernfördernde/ lernhemmende Faktoren wahrnehmen, 

Ø spezifisches Lernangebot der Pflegebereiche realisieren, 

Ø den Pflegebedarf ermitteln und die Pflegeplanung durchführen, 

Ø den Anleitungsprozess im Lernort verankern, 

Ø Konflikt- und Teamgespräche durchführen. 
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IV. Individuelles Lernen im Arbeitsalltag ermöglichen und den Anleiterprozess durchführen: 

Ø Den individuellen Lernbedarf des Schülers/der Schülerin ermitteln und Lernziele formu-

lieren, 

Ø die zielgerichtete Anleitung des Schülers/der Schülerin prozesshaft durchführen, 

Ø den Ausbildungsverlauf steuern unter Berücksichtigung des Ausbildungsplans. 

 

V. Beurteilen und Bewerten des Ausbildungsgeschehens und des Schülers/der Schülerin: 

Ø Das persönliche Beurteilungsverständnis bewusst machen, 

Ø den Beurteilungsprozess reflektieren und Beurteilungsgespräche führen, 

Ø Selbst- und Fremdeinschätzungen kennen lernen, 

Ø schriftliche Beurteilungen abfassen, 

Ø Zwischen- und Abschlussbeurteilung durchführen lernen. 

 

VI. Praktische Anleitungsphasen mit individueller Begleitung der Weiterbildungsteilneh-

mer/Weiterbildungsteilnehmerinnen in den Praxiseinrichtungen: 

Ø 40 Stunden Praxis mit konkreter überprüfbarer Anleitungssituation eines Schülers/einer 

Schülerin in der Praxis. 

 

Folgende Bezugswissenschaften sind im Rahmen der berufspädagogischen Weiterbildung 

bedeutsam: 

 

Ø Berufspädagogik 

Ø Pflegewissenschaft 

Ø Pädagogische Psychologie 

Ø Arbeits- und Organisationspsychologie 

Ø Kommunikationspsychologie 

Ø Arbeits- und Gesundheitswissenschaften 

Ø Rechtskunde 
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5. Rahmenbedingungen der berufspädagogischen Weiterbildung  

 
 

Umfang: 

 

– 160 Stunden Theorie 

– zuzüglich der vorgeschriebenen Leistungsnachweise 

– Seminarzeit sollte in Blockform stattfinden 

– 40 Stunden praktische Umsetzung in Einrichtungen der 
Altenhilfe 

Zielgruppe: – Staatlich anerkannte Pflegekräfte mit mindestens zwei-
jähriger Berufserfahrung in der Altenpflege 

 

Zahlenmäßiges Verhältnis 
zwischen Kursleitung und 
Teilnehmenden 

– Empfohlen wird eine Teilnehmerzahl von höchstens 16. 
Bei einer höheren Teilnehmerzahl muss eine Orientie-
rung am individuellen Lernprozess gesichert sein. 

Leitung: – Eine kontinuierliche Leitung der Weiterbildung ist ver-
pflichtend 

Qualifikation der Dozenten/ 
Dozentinnen: 

 

– Die Lehrgangsleitung hat eine pflegepädagogische Aus-
bildung und pflegepraktische Erfahrung oder eine ver-
gleichbare Qualifikation 

– Die Fachdozenten/-dozentinnen verfügen über  Qualifika-
tionen entsprechend den theoretischen Inhalten 

 

Leistungskontrolle: Leistungskontrollen –nachweise: 

– Praktische Prüfung in Form einer praktischen Anleitung 
in der Regel vor Ort 

– Schriftliche Prüfung oder Facharbeit  

– Kolloquium  

– Teilnahme zu mindestens 90 % 

Zertifikat  – Zertifikat über erfolgreiche Teilnahme 

– Nachweis der Themen und Leistungskontrollen 
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6. Rahmenbedingungen für eine qualifizierte Praxisanleitung in den Praxisstellen 

 

Um eine qualifizierte Praxisanleitung in den Pflegeeinrichtungen sicher zu stellen, sollten in den 
Praxisstellen jeweils entsprechende Bedingungen gegeben sein: 

 

Ø Namentliche Zuordnung der Praktikanten zum Praxisanleiter/zur Praxisanleiterin. 

 

Ø Der Praxisanleiter/die Praxisanleiterin hat Gelegenheit zum Vorgespräch mit 
dem/der künftigen Praktikanten/Praktikantin vor Beginn des Praktikums. 

 

Ø Der Praxisanleiter/die Praxisanleiterin und der Praktikant/die Praktikantin arbeiten in 
der ersten Woche vollständig, in der weiteren Anleitungszeit mindestens zu 60% in 
derselben Schicht. 

 

Ø Anfang-, Zwischen- und Abschlussgespräche sind obligatorisch. 

 

Ø Der Praxisanleiter/die Praxisanleiterin ist in die Informationsstruktur der Einrichtung 
eingebunden und nimmt an fachlichen Fortbildungen teil. 

 

Ø Die Teilnahme an einer Weiterbildung zur Praxisanleitung ist an die Sicherstellung 
der vorgenannten Rahmenbedingungen in den Praxisstellen gebunden. 

 

 

7. Grundlegende Konzepte und Empfehlungen für die berufspädagogische Weiterbildung 
von Praxisanleitern/Praxisanleiterinnen 

 
Ø Bildungszentrum Diakonie im Ruhrgebiet, Marl, Witten, 2001 

Ø Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V. , Institut für Gerontologie, Dortmund, 1993  

Ø Johanniterschule Münster und PÄDEA – Institut für Bildung, Beratung und Forschung im 

Sozial- und Gesundheitswesen, Münster, 1998 

Ø Arbeitsgemeinschaft Fort- und Weiterbildung in der Altenarbeit der Diakonie (AGFA-

DEVAP), Rahmenlehrplan Weiterbildungsmaßnahmen für Praxisanleiter/innen bzw. Men-

tor/innen in der stationären und ambulanten Altenarbeit. Stand 3/1996 
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Ø Arbeitsstab Forum Bildung in der Geschäftsstelle der Bund-Länder-Kommission für Bil-

dungsplanung und Forschungsförderung, Kompetenzen als Ziele von Bildung und Qualifika-

tion. Bericht der Expertengruppe des Forum Bildung, Bonn, 2001 

Ø BAGFW; Empfehlungen für die Weiterbildung zur Praxisanleiterin/ Mentorin in der Alten-

pflege, Bonn, 1996 

Ø Bundesarbeitsgemeinschaft der Lehrer und Lehrerinnen für Pflegeberufe e.V., Positionspa-

pier Praxisanleitung, Wuppertal, 1999 

Ø Deutscher Industrie- und Handelstag, Die Weiterbildung. Ausbildung der Ausbildung. Mus-

terlehrgang mit Lerninhalten, Bonn, 1998 

Der Standard „Berufspädagogische Weiterbildung zur Praxisanleitung in der Altenpflege der 

Diakonischen Werke Rheinland, Westfalen und Lippe“ ist Basis dieses NRW-Standards. 

 

 

8. Gesetzliche Grundlagen  

 
Ø Gesetz über die Berufe in der Altenpflege (Altenpflegegesetz – AltPflG) vom  

17. November 2000 
 
Ø Ausbildungs- und Prüfungsordnung für den Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers 

(Altenpflege- Ausbildungs- und Prüfungsordnung – AltPflAPrV) vom  
26. November 2002 

 
Ø Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege (Krankenpflegegesetz – KrPflG) vom 4. Juni 

1984  
 
Ø Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Berufe in der Krankenpflege (KrPflAPrV) 

vom 16. Oktober 1985  
 

Ø Ggfls. weitere landesrechtliche Regelungen einschließlich der empfehlenden Richtlinie zur 
Altenpflegeausbildung in NRW. 
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ZERTIFIKAT 

 

Frau/Herr....................................., geboren am................, 

hat in der Zeit vom...................bis.........................berufsbegleitend 

an der berufspädagogischen Weiterbildung für Pflegefachkräfte 

 

 

„Praxisanleitung in der Pflege“ 

 

erfolgreich teilgenommen 
und die Abschlussprüfung bestanden. 

 

 

 

Diese Weiterbildung entspricht dem Standard der berufspädagogischen Weiterbildung zur Praxisanlei-
tung in Nordrhein-Westfalen 2003. Sie beinhaltet 160 theoretische Unterrichtsstunden zuzüglich 40 
Stunden fachpraktische Unterrichtsanteile und Vorbereitung auf die Prüfung. Die Prüfung umfasst eine 
Hausarbeit, eine Lehrprobe „berufspraktische Anleitung“ und ein Abschluss-Kolloquium. 
 
Der beigefügte „Nachweis über die Inhalte der Weiterbildung“ ist Bestandteil des Zertifikates (siehe 
Rückseite oder Anlage). 
 
 
Ort, Datum:  ............................................................................................................................. 

 

 

........................................    ......................................................... 

Vorsitz  Prüfungsausschuss    Lehrgangsleitung 


